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Veriöhrung des Schodenersotzonspruches
- Hoftung des Rechtsonwolts, $51 BRAO

- Anmerkung
IBGH Urt.v. 15.12.1988 - lX ZR 33/881

Hoftung des Steueöeroters
- Belehrungspflicht bei Fehlern in den

eigenen Arbeiten
(OLG Homburs Urt v.12.4.1989 - I U 231/881

Hoftung des Sleuerberoters
- Pflicht zur Belehrung über Fehler in den

eigenen Arbeiten

- Anmerkung
(LG Hildesheim Urt v. 10.3.1982 - 3 O 551/861

Hoftung des Konlrursverwolters
- Veriöhrung des Schodenersotzo nspruches

- Veriöhrungshemmung
(LG Bremen Urt v.ll.l0.l988 - I O 3478/86 und lO 1440/881
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: wistro 1988,327

LG Kielv. 24.10.1988 - ll O 302/BB

LG Köln v.25.6.1987 -24O154/87
LG Köln v.16.2.1989 - 2U 203/BB

LG München I v. 5.5.l98Z - l0 O 15390/84
LG München 1v.22.4.1988 - 19 Qs 3/BB
:wistro 1988,326

LG Regensburg v. 27.5.1988 - 6 O 566/88
DSIR I9BB, 253

LG Wuppertol v. 9.2.1988 - 5 O 352/87

BFH v. 4.6.1986 - Vll E 0l/86
: BFH NV 1988,47

BFH v. 21.5.1987 - lV R 124183
: BFH NV 1988,760

BFH v. 23.6. l98Z - lV R 33/86
: BStBl.1988,979

BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379 / 83
: STEUERjIELEX 0824
: LEXinform 008.l194

BFH v. 26.8.1987 - I Rl44/86
: BSIBI BB ll,l09

BFH v. l0.12.l9BZ - lV R 53/86
: BFH NV 1988,752

BFH v. 30.3. l9BB - ll R 48/87
: BFH NV 1989,215

BFH v. i9.4.i988 - Vii R 85i82
: BFH NV 1989,49

BFH v. 7.12.l9BB - X R B0/BZ
: DSIR 1989, 209

FG Boden-Württem berg v. 22.1.1988 -
txK237/84
: EFG 1988,546

FG Rhein lo nd-PIolz v. 23. 3.1987
:EFG1987,449

FG München Vorbesch.v. 4.8.1989 -
V|225/86 E, nicht rkr.
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89, 35Proxisübergobe gegen zehniöhrige Umsqtzbeteiligung/Bewertungsrecht

Wird fUr die Ubergobe einer Proxis ein unbedingter Anspruch ouf eine zehniöhrige
Umsotzbeteiligung erlongt, so ist derWef derJohresleistung gem. $ 15 Abs.3 BewG zu
schötzen. Der Kopitolwertderwiederkehrenden Leistungen ist noch den Regeln des $ l3
BewG zu ermitteln.
(BFH Beschl. v. 30.3.l9BB - ll R 48/87 - BFH NV 1989,2151

Steuerfochgehilfe ols Berotungsstellenleiter

I . Steuerfochgehilfen erfüllen regelmößig die für den Leiter einer Berotungsstelle eines
Lohnsteuerhilfevereins vorgeschriebene Quolifikofion einer houptberuflichen Tötig-
keitouf dem Gebiet des Lohnsteuerwesens, wenn sie noch Ablegung ihrerGehilfen-
prüfung mindestens drei Johre ihren Beruf ousgeübt hoben. Die Lehrzeit konn ober
ou{ die mindestens dreiiöhrige proktische Tötigkeit nicht ongerechnet werden.

2. AlshouptberuflicheTötigkeiti.S.des$23Abs.3StBerGistoucheineHolbtogstötig-
keit onzusehen.

{BFH Ud. V. 19.4.I9BB - VII R 85/82 - BFH NV ]989, 491

Vermögensverfoll des Rechtsbeistondes, Widerruf der Rechtsberotungserloubnis

l. Ein Widerruf der Rechtsberotungserloubnis ist grundsötzlich geboten, wenn der
Rechtsbeistqnd in ungeordneten wirtschoftlichen Verhöltnissen lebt oder in Ver-
mögensverfoll geroten ist. Ein solcherWiderruf setzt nichtvorous, doß sich die in der
Vermögenssituotion des Rechtsbeistondes gründende Gefohr bereits nochweislich
in einen Schoden verwirklicht hot.

2. DiegegenüberderRechtslogebeiRechtsonwölten(S15Nr.lBRAO)striktereWider-
rufsregelung bei Rechtsbeistönden {$$14 Abs.1,6 Soiz 3 der l. AVO zum RBerG}
bedeutet keine willkürliche Ungleichbehondlung zu Losten der Rechtsbeistönde.

3. Die Unterlossung der noch $15 Abs. lderl. AVO zum RBerG vorgeschriebenen
Auflerung der Kreispolizeibehörde fuhrt nicht zur Rechtswidrigkeit des Erloubnis-
widerrufs, wenn die Entscheidung derJustizverwoltung ouch bei ordnungsgemöfler
Beteiligung der Polizeibehörde in der Soche nicht onders hötfe louten können.

{OVG Rheinlond-Pfolz (Koblenz} Beschl. v.8. B.l9BB,6A 2/BB, RBeisto nd1988,223;vgl.
ouch BFH Urt.v.lZ,ll.l9B7 -VllRl2)/86-G|I?BB/2, betrifltdenWiderruf derBestellung
bei Konkurs des Steuerberotersl

AG Euskirchen v.20.8.1987 - 4 C227/87 89, 17

89, 34

89,108

89,109

89, 22

89, 22

89, IOB

89,122

öY, tzz

89, 94

89, 46

89. l0B

89, 87

IJ
7a

89

89

89, 79

89, 73

89, 22

82 39

89, 42
89, 5t
89, 44

89, lO2

89, 82

89,t1l
89, 34

89,

89,

89,

89,

R9

22
ILS)

89,90

aa

aE,

2

2

LAG Köln Urt.v.23.3.1988 -7 So1378/87
: StB 1989,45

89, 72

OVG Rheinl.-Pfolz lKoblenzl v. B.B.19BB - 6 A2/88 89, \22
: RBeistond 1988,223

VerwG München Urt.v. B.ll.l9BB - M 16 K88,1266 89, 72
: MittBl. WPK Nr. 133/89

Erloß Nordrhein-Westfolen v. Z. l. 1988

- s 0202-4-vc

122 143



Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- Sozietöt mit Anwoltsnotor

Sochwolterhoftung

Sochverstöndiger

- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberoiung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich

- bei Fomilienunternehmen

- Geldbuße/-strofe

- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmößiger Vermögensvorfeil

Sozietöt

- Anwoltsnotqr u. Rechtsbeistond

- Außenprüfung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinnfeststellungserklörung

Steuerberolungsgeselz
- $23 Abs.3
: Holbtogsiötigkeit

- s57
: Wi rtsch ofts berotu n g,

Anlogenem pfehlung

Steuerberolungsverlrog

- Auflösung des -: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten

- Möngelbeseitigung

- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestohungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzel{irmo in eine GmbH

- unenigeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $328 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steued. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Mindenrrohn{löche

- Plonungsönderung

- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Verlöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung. $12 ll

Veriöhrung, $51 BRAO

- Anologie zu EB52 Abs. 2 BGB

- Wiederholung der Einrede

Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u nd Veriö h ru n g svo rsc h rift ( Seku n d ö ro ns p ru ch )

: Anloß zur Prüfung u. Belehrung

: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

- Kenntnis d. Fehlers und d. Veriöhrungsloge
- Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen
: schuldhofte Verlelzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Konkurs
: Verlusi der 7b-AfA
: Zohlung d. Sieuer

Veriöhrung, Schodenersolzonspruch
{$51o WPO)
- Sleuerberotun g d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer"

Veriöhruns ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Veriöhrung, $ 852 BGB, 82 KO

- Kenntnis des Vertreters

- Veriöhrungshemmung, $ 852 Abs. 2 BGB
:,,Einschlofen" von Verhondlungen
: Meinungsoustousch

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsenischeidung

Versicherungsschulz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigep{lichtverletzung

- Bindungswirkung d. Hoftpf lichturteils

- wissentl. Pf lichtuerletzung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, $12 WG

Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wi*schoftsprüfer
- Befongenheit, $319 HGB

- Verdocht d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen

- on Houptobschlußübersicht und
Umbuchungslisie

- Konkurs des Mondonien

Zustellung

- on StB oder Mondonien

BGH v. 19.3.1987 - |XZR166/86

BGH v. 10.8.1987 - NotZ 4/87
: NJW 1988,208

BGH v. 28.l.l9BB - lXZR102/87
:tNM19BB,472
BGH v. 3.2.19BB - lVo ZR 196186
: StB l9BB, 312

BGH v. l1. Z. l9BB - ll ZR 232/87
: BB l9BB, 1992
: NJW 1989,293
:WuB IVA g276BGB 1.88 Huff
: ZIP 1988, l58l
: WM 1988, 1535
: Jvbl999,324
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89,45, 82
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AO 15

89, 28
89, 14

89,109
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89. r00
89, 17
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89, r00
89, 79
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89
B9
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87

36
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89, 23
89, 23
89, 99
89, 23

89, 46

Veriöhrung des Schodenersotzqnspruches
- Hoftung des Rechtsonwoltes S5l BRAO

- Anmerkung
(BGH Urt. v.15.12.l9BB - lX ZR 33/BBl

89,
RA

89,
89,

72
08
08
08

Leitsötze:

1. Es genügt, wenn der Beklogte die Einrede der Veriöhrung einmol

erhoben hof einer ousdrücklichen Wiederholung der Einrede in der
nöchsten lnstonz bedorf es nicht.

2. Die Veriöhrung vertroglicher Ersotzonsprüche noch $51 BRAO wird
nicht in entsprechender Anwendung von S 852 Abs. 2 BGB durch

Verhondlungen zwischen dem Auftroggeber und dem Rechtsonwolt

gehemmt.

Aus den Gründen:

Die Veriöhrung ist nicht dodurch gehemmt, doß die Porteien, wie der
Klöger in der Klogeschrift'vorgetrogen hot, seit l9B3 über den Schoden-
ersotzonspruch verhondelt hoben. Die Vorschrift des $ 852 Abs. 2 BGB,

wonoch die Veriöhrung durch Verhondlungen zwischen dem Ersotz-

pflichtigen und Ersotzberechtigten gehemmt ist, bis der eine oder der
ondere Teil die Fortsetzung der Verhondlungen verweigefl ist ouf die
Veriöhrung vertroglicher Ersotzcnsprüche noch g5l BRAO nicht onzu-

wenden. $852 Abs. 2 BGB gilt grundsötzlich nur für Schodenersoiz-
onsprüche ous unerloubter Hondlung.

Der Bundesgerichtshof hot diese Vorschrift zwor ouf die Ver[öhrung ver-

troglicher Ersotzonsprüche des Vermieters wegen Verönderungen oder
Verschlechierungen der Mietsoche noch $ 558 BGB entsprechend onge-

wendet (BGHZ 93,64 ff); dos loßt sich iedoch ouf den vorliegenden Foll

nicht übertrogen.

Die Anwendung des $ 852 Abs. 2BGB ouf die Ersotzonsprüche des Ver-

mieters wegen Verönderungen oder Verschlechterung der Mietsoche
beruht dorouf, doß diese Ersotzonsprüche des Vermieters sich in oller
Regel sowohl ous dem Miefuerfrog ols ouch ous unerloubter Hondlung
ergeben. Dos fuhrt einerseits dozv,doß ouch ouf den Deliktonspruch die
kurze Veriöhrungsfrisi des $ 558 BGB ongewendet wird, ondererseits hoi
dies zur Folge, doß ouch bei dem vertroglichen Anspruch die Bestimmung

des $ 852 Abs. 2 BGB herongezogen wird. Der Anspruch des Auftrog-
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/89 Stichwod- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-B,l989l

gebers ouf Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem Rechtsonwolt
bestehenden Verlrogsverhölinis, dessen Veriöhrung S5l BRAO regelt, ist

ein rein vertroglicher Anspruch, der sich in der Regel nicht zugleich ous

dem Gesichtspunkt der unerloubten Hondlung herleiten lAßt. Desholb
mufJ eine ouch nur entsprechende Heronziehung des $ 852 Abs. 2 BGB

von vornherein ousscheiden.

Gegen den Beklogien isi ouch kein sogenonnter sekundörer Schoden-
ersotzonspruch gegeben, der in der Regel erst drei Johre noch dem
Primöronspruch veriöhrt. Ein Sekundöronspruch konn entstehen, wenn
der Anwolt es unierlö0t, den Mondonten ouf den Regreßonspruch und
seine Veriöhrung hinzuweisen. Dieser Anspruch setzt iedoch vorous, doß
der Eintritt der Veriöhrung des Primöronspruchs ouf der Verletzung der
Belehrungspflicht beruht (BGHZ 94,380,39,l). Dos ist hier nicht der Foll.

Selbstwenn der Beklogte es unterlossen hoben sollte, den Klögerouf den
Reg reßo nspruch h inzuweisen, so beru ht doch derVeriö h ru n gseintritt n icht

ouf dem unterlossenen Hinweis. Denn der Klöger wurde bereits im

Sommer l9B3 wegen seines gegen den Beklogten gerichteten Ersotzon-

spruch onderweitig onwolilich beroten. AufJerdem hot er im Juli l9B4 dem
Beklogien wegen dieses Anspruchs den Streitverkündet. Wenn er gleich-
...^Ll l^^ D-:*:---^^-..-L L^.r".^-::.L-^- l-.^-^- -^ l-^-..Lr -l -.^ -:^Lr -....[w(Jr il LJU| r rilriluluilsPluLlr ilur vgllqliltiil ru55(,ilr 5(J ucrulll uus nlLlil uur

einem unterlossenen Hinweis des Beklogten.

Der Klöger hot schlie0lich ouch keine Anholtspunkte dofur vorgetrogen,
dofJ es dem Beklogten unter dem Gesichtspunkt der unzulössigen Rechts-

ousübung verwehrt sein könnie, sich ouf die Veriöhrung der Kloge-
forderung zu berufen.

Anmerkung:

Die Entscheidung des BGH bestötigt die bisherige Rechtsprechung,

wonoch Verhondlungen anrischen dem Anspruchsteller und dem StB,WP
oder RA nicht zur Hemmung der Veriöhrung führen (BGH Glll/l2:ZlP
1982,116; NJW 1955, lB34; Stoudinger - Dilcher 9202,18, MK - von
Feldmonn 9194,16 und $ 202,9L

Abfindungsvergleich

- Anwoltskosten

Allgemeine,Auftrogsbedingungen d, Wp
- Ausschlußfrist. 5 9 Abs. 3 Nr. 1

Anderkonlo
- des Notors

- Verrechnung mii Gebührenforderung

Anlogeberotung

- lmmobilienkouf 
,l980

- Liquiditötsbelostung

- Pflicht zur -
* Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschlu0

- Veriöhrung

- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflichl d. SIB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöttsmonn
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen

Berichtigung ($lZ3 I,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeiisergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Buchholtungsunierlogen

Beweislosl, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung

- Grundstücksbewertung, lnformotion
d. Mondonten

- Testot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslosl f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichtung von -
Dritthoftung

- Anwoltsvertrog

- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung

- ous Testot

89, 2

89, 36
lLs)

89, 50
(LS)

89,36, 73

89, 25
89, r25,130

BB, 22

89,2, 36

Freie Mitorbeiler
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Fristenkonlrolle

- Ausgongskonirolle, Fristenkontrollbuch

Honororonspruch

- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, I32 StBGebV

- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenstondswerl
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororyorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unierschrift

- Sochverstöndigen gutochten

- des Wirischofisprüfers
: Anwendung der StBGebV

Kousolitöt

- wirlschoftliche Vorteile bei
steuerlichen Nochteilen

Konkursverwoher, Hoflung des

- Betriebsfo*führung

- Unterrichiung über wirtschoftl. Loge

- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,
neue Rechisprechung

Koslen d. FG-Prozesses

- Kostenp{licht d. SiB.

Kündigung des Mondots

- ous wichtigem Grunci

Iohnsteuerhilfeverein

- Berotungsstellenleiter, Steuerfochgehilfe
: Holbtogsiötigkeit, 523 Abs.3 StBerG

Mondontengelder

- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Miwerschulden

- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, 5 633 Abs. 3 BGB

Nolor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versieuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne ersirongige
Grundschuld

- Eigenveronfwortlichkeit

- E*eilung einer vollstreckboren Ausfertigung
: Prüfung moierieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswert

- Abschreibung eines erworbenen -
- l0löhrige Umsotzbeteiligung, Bewertungsrecht

Prospehhoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn
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Gl Hinweise Hoftung des Steuerberolers
- Belehrungspflicht bei Fehlern in den eigenen Arbeiten
(OLG Homburg Urt. v.12.4.1989 - B U 231lBB, rkr.l

VielfA ltige Steuergesto ltu n gsmög I ich keiten werden i n dem U msotzsteuer-

kongreß-Bericht l9BB/89 ongesprochen, Sieuervorteile durch Umsotz-

steuer-Wo h I rechte, Mißbro uch von Gesto ltu n gsmög I ich keiten, Rechts-

geschöfte zwischen nohestehenden Personen, grenzüberschreitende
Leistungen etc.

Die in dem Kongre0bericht veröffentlichten Beitröge und Diskussionen

wollen und können dem Steuerberoter bei der Erfüllung seiner Berufs-

pflichten helfen.

U msotzsteuerkon g reß-Bericht 19BB / Bg 2Wo h I rechte u nd Gesto ltu n gs-

möglichkeiten im Umsotzsteuerrecht", Verlog Dr. Otto Schmidt KG 1989,

276 Seilen, DM 86,-.

Die Schriftenreihe ,,Der Rechts- und Steuerdienst" legt ols Heft 68 eine
Arbeit von Sobine Temminghoff, Lohnsteuerpflichtige Zuwendungen on
Arbeitnehmer, vor Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1989,132 Seiten,

DM 38,_).

Die ous der Dissertotion hervorgegongene Schrift befoßt sich mit den
neben loufenden Bezügen on Arbeitnehmer haufig gewöhden Zuwen-
dungen. Sie untersucht die gegenwörtige Besteuerungsproxis der Finonz-

verwoltung im Hinblick ouf den gesetzlichen Arbeitslohniotbestond.
Die Anderungen des Steuerreformgesetzes 

,l990 
sind bereits berücksich-

tigt worden. Aus dem ABL der Zuwendungen' Arztliche Versorgung -
Berufsbekleidung - Deputote - Essensgewöhrung - Firmenwogen -
Gelegenheitsgeschenk - Houstrunk - lncentive-Reisen - Johreswogen

- Koniinenroum - Mietzins - Nettolohnvereinborung - Optionsrecht -
Personolroboit - Sportonloge - Trinkgeld - Vermögensbeteiligung -
Woh n u ngsbo udo rlehen - Zu ku nftssicheru n gsleistu n g.

Leitsötze (d.Verf.):

l. Der Mondont ist nicht mehr belehrungsbedürltig, wenn er den Fehler

des Steuerberoters und die Veriöhrungsloge kennt. Es ist gleichgültig,

wie er zu dieser Kenntnis gelongte.

2. Der Auftrog on einen neuen Steuerberoter zur ,,Nochbeorbeitung"
einer Sieuerueronlogung verpflichtet ihn ouch zur Belehrung über

Fehler des Vorberoters, wenn solche bei gewissenhofter Prü{ung nohe-

liegen.

3. DerVorberoter muß nicht über Fehler in den eigenen Arbeiten und den

Lo uf der Veriö h ru n g evtl. Sch odenersotzo nsprüche beleh ren, wen n der

Mondont einen neuen Steuerberoter mit der,,Nochbeorbeiiung" der
schödigenden Steuerveronlogung beouftrogt hot.

Aus den Gründen:

Die Berufung der Klöger ist zulössig. Sie ist indes nicht begründet. Die

Klöger verlongen von der Beklogten ohne Erfolg Ersotz desienigen

Schodens, der ihnen möglicherweise dodurch entstonden ist, dofl die

Beklogte den Einkommensteuerbescheid l9B2 bestondskröftig werden
ließ. Den Klögern siehtwederein primörer noch ein sekundörerSchoden-
ersotzo nspruch zu. Der pri mö re Ersotzo nspruch isi veriö h rt, der seku n dö re

nicht mehr entstonden.

l. Der primöre Ersotzcnspruch gegen die Beklogte, wenn er denn

bestond, ist veriöhrt. Zutreffend geht dos Londgericht dovon ous, doß

es ouf die Froge, ob der Beklogten eine schuldhofte Verletzung ihrer

Pflichten ols Steuerberoterin vorzuwerfen ist, nicht onkommt. Der

primöre Schodenersoizonspruch veriöhrte noch 568 StBerG om

6.9.1987 d rei J o h re noch Rechtskroft des Ei n kom m ensteuerbescheides

l9\2.Yor diesem Zeitpunktwurde er nicht gerichtlich geltend gemocht
($ 209 BGBI, dieVer[öhrungsfrist mithin nicht unterbrochen. Dievon der

Beklogten erhobene Einrede der Veriöhrung greift durch.

Es ist unerheblich, ob der Auftroggeber einen Fehler seines Steuer-

beroters und den dodurch verursochten Schoden kennt oder nicht
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(BGH Un. v. 20.1.1982 - Gl B/92:Z\P 82,451m. Anm. Gröfe : NJW
1982, 128 5 u n d I 2BB, U n. v. 24. 2.1982 - Gl 11 / 82 : NJW 1982,1532, U rt.

v.26.5.1982- Gl12/82: NJW 1982,22561. Der Louf derVeriöhrungs-
fristgem. $ 68 StBerG beginntvielmehr bereiis mitdem Schodeneintritt,
do nunmehr der Schoden im Wege einer Fesistellungskloge geltend
gemocht werden konn. Der Zeitpunkt des Schodeneintritts und domit
der Anfong der Ver[öhrungsfrist ist ollerdings ie noch der Art des ent-
stondenen Schodens unterschiedlich zu bestimmen (BGH Urt. v.

27.11.1985 - Gl ]986,27 : EWIR $68 StBerG l/86,297 Gröfe :
BGHZ 96,290 unier ousdrücklicher Aufgobe der in der Entscheidung
vo m 20. 1.19 82 - Gl B / 82 :ZlP 82, 451 m. An m. G röfe : N JW I 982, l2B5
insoweit verlretenen Auffossu n g l.

Die Klöger reklomieren im vorliegenden Foll den Schoden, der dorous
entstonden ist, doß bei der Steuerveronlogung l9B2 DM 38.354,-
Schuldzinsen nicht ols Betriebsousgoben vom Finonzomt onerkonnt
wurden, wos zu einer Verringerung der Einkommensteuerlost der
Klöger in Höhevon DM 20.151,68 gefuhrt hotte. Beieinem vorsorglichen
Einspruch der Beklogten gegen den Bescheidlgl2hötte - mitgewisser
Wohrscheinlichkeit - die Regelung gemöD Vergleich beim Finonzge-
richt vom 4.12.1986 ouch noch ouf die Veronloqun g1982 ongewondt
werden können, wos zu der vorgenonnten Steuerreduzierung gefuhrt
hotte. Hinsichtlich der unter Vorbeholt der Nochprüfung ergongenen
Bescheide l9B3 und l9B4 erreichten die Klöger eine Neufestsetzung
noch Mo0gobe des Vergleichs. Do der Bescheidlgl2weder eine nur

vorlöufige Festsetzung gem. $165 (llAO enthielt noch unter dem Vor-

beholt der Nochprüfung noch $ 164 n AO erging, wurde er mit Ablouf
der Einspruchsfrist bestondskröftig. Domit wor der Schoden der Klöger
entstonden. Der Berichtigungsontrog der Klöger vom 2.3.1987 stellte
nur den Versuch dor; die Rechtskroft zu durchbrechen. Dem oblehnen-
den Bescheid des Finonzomtes vom 20.10.1982 kommt doher keine
eigenstöndige Bedeutung zu. Es bleibt bei der mit Ablouf der Ein-

spruchsfrist in Gong gesetzten Veriöhrungsfrist.

2. Die Klöger begründen ihre Forderung ohne Erfolg mit einem
sekundören Schodenersotzonspruch. Der sekundöre Ersotzonspruch
ist nicht mehr zur Entstehung gelongt. Ein Steuerberoter ist wie ein

Rechtsonwolt (vgl. BGH Urt. v.26.2.1985 NJW l9B5,ll5l fl521, Urt. v.

1.10.19 87 N JW I 9BB, 265 1266ll verpf I i c htet, sei n e n Mo n d o nte n o uf d ie

Moglichkeit seiner eigenen Hoftung hinzuweisen, wenn es für ihn ous
begründeien Anholtspunkten wohrscheinlich ist, doß er einen Fehler

mit Schodensfolgen für den Mondonten gemocht hot (vgl. BGH Urt. v.

Konzept der Fortführung des Betriebes moßgeblich mitwirkte 19242

BGB). Diesen Einwond muß sich die - ous obgetretenem Recht der S.

vorgehende - Klögerin entgegenholten lossen ''5404 BGB).

3. Die Klögerin konn einen Schodenersotzonspruch ferner nicht ouf $$ 60

Abs. I Zil+.6,82 KO mit der Begründung stützen, der Beklogte hobe den

durch die Poolbonken der Gemeinschuldnerin gewöhrten Kredit über

2.000.000,- entsprechend dem Beschluß des Poolbeirotes vom

16. Dezember l9B0 ,,vorrongig vor ollen bisher entstondenen Verbind-

lichkeiten" befriedigt. Denn dieseranrischen den Poolbonken und dem

Beklogten getroffenen Vereinborung über die Vorobbefriedigung des

2.000.000,- DM-Kredits hot die S. mit Schreiben vom 14. Jonuor l98l
schriftlich ousdrücklich zugestimmt. ln diesem Schreiben hot die S.

gebilligt, doß ,,der Kredit vor sömtlichen übrigen Verbindlichkeiien on

dem Vermögen des ous Lieferonten und Bonken .... gebildeten Pools

im Gleichrong mit höchstens 2.000.000,- DM Lieferontenforderungen,

die noch dem 16. Dezember l9B0 ous Worenlieferungen on die

Gemeinschuldnerin entstonden sind, obgesichert" wird und doß,,vor
Rückzohlung dieses Mossekredites keine Poolcusschüttungen erfol-
gen dürfen und keine onderen Krediverbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituien ousgeglichen werden. Dies gilt ebenfolls für den von

der S.-Kosse N/R gewöhrlen Mossekredit von rund 1,3 Mio. DM". Do

die S. mithin mit der Vorobbefriedigung des 2. Mio DM-Kredits ein-

verstonden gewesen ist, konn die Klogerin dieses Vorgehen dem

Beklogten nicht ols Pflichverletzung vorwerfen.

4. Schließlich hot sich der Beklogte ouch nicht dodurch schodenersotz-
pflichtig gemochi, doß er Lieferontenverbindlichkeiten, deren Summe

die Klogerin mit 27.000.000,- DM ongibt, vor der Dorlehensrück-

zohlungsforderung der S. und nicht etwo gleichrongig onteilig erfullt

hot. Soweit nömlich die Lieferontenverbindlichkeiten spöter ols die
Forderung der S. entstonden sind, durtte der Beklogte diese ,,Neu-
Mosseschulden" ohne Verschulden vorrongig tilgen, weil er bis zu dem

Urteil des BGH vom 15. Februor 1984 lTlP 84, 612 ffl mit der gonz

herrschenden Meinung in der Literotur (Nochweis in BGH, o.o.O.,
ZIP 84,614l ohne Verschulden die Auffossung vertreten durlte, neue

Mosseschulden nöhmen nicht on der Vedeilung noch $60 KO teil,

sondern seien vorweg zu tilgen. lnsoweit liegt demnoch eine schuld-

hofte Pflichtuerletzung des Beklogten nicht vor.
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Dieswöre insbesonderezum NochteilderS. gewesen, die sich beider
Gemeinschuldnerin mit Krediten von 2,45 Mio DM engogiert hotte.

2. Die Fortführung des Betriebes der Gemeinschuldnerin log desholb im

besonderen lnteresse der S. und wor von dieser selbst gewollt. Dies

ergibt sich ous dem eigenen Vodrog der Klögerin und den von ihrvor-
gelegten Anlogen. So teilt die S. mit Schreiben vom 4.Dezemberlg80
den Vorstönden der W.-Bonk mit'

,,2.2. sind bereits bei der Firmo 300 Arbeitskröfte freigesetzt worden.
Es ist domit zu rechnen, doß kurlristig, d.h. in den nöchsten
2 - 3 Monoten, die verblieben en 220 Beschoftigten ihre Arbeitsplötze
verlieren, wenn sich dos von uns erorbeiteie Konzept zur Fofführung
der Firmo nicht verwirklichen loßt.

Hiniergrund unserer Bemühungen ist hierbei keineswegs unsereigenes
Kreditengogement von co. DM 3,25 Mio., dos ols ungeföhrdei
betrochtet werden konn, sondern vielmehr unsere Sorge um die wirt-
schoftliche Situotion im Roume N. Bei Freisetzung sömtlicher bisher in

der Firmo H. beschöftigten Arbeitnehmer ergibtsich fur N. eineArbeiis-
losenquote von über l0 o/0.

Bei den Beschoftigten der Firmo hondelt es sich zum überwiegenden
Teil um longiöhrige Kunden und Mitglieder unseres Houses. lnsofern
werden unsere Bemühungen um Erholtung der Firmo gerode von
unseren Mitgliedern und Bürgern mit sehr viel Erwortung verfolgtl'

Doß die Fortfürhung des Beiriebes der Gemeinschuldnerin ein gerode
von der S. verfolgtes Konzept wo6 ergibt sich ous dem Protokoll der
Glöubigerousschußsitzung vom 16. Dezember 1980, on der fur die S.

HerrT. dos,,von ihm ongestrebte Konzept, nömlich Weiterführung des
Betriebes in Form einer neu zu gründenden Firmo mit co. 300 Arbeit-
nehmern". ln dem Protokoll heißt es weiter: ,,Herr T. schlogt vor, den
Betrieb bis zum 30. Mörz l9Bl weiterloulenzv lossen, um Zeitfürweitere
Verhondlungen zu gewinnenl'

Die S. wirkte on der Verwirklichung des Konzeptes, den Betrieb der
Gemeinschuldnerin zu erholten, ouch selbst mit, wie sich ous der
Dorstellung des Herrn T. lout Protokoll der Gloubigerousschußsiizung
vom 9. Mörz l98l ergibt. ln dieser Sitzung berichteie Herr T. über den

,,Stond der Verhondlungen hinsichtlich der Uberleitung ouf eine neue
Firmo".

Unter diesen Umstönden isi es demnoch der S. verweh4 eine Pflicht-

verletzung des Beklogten im Sinne des $ 82 KO ouf die Fortfuhrung des
Betriebes der Gemeinschuldnerin zu stützen, weil die S. selbst die
Betriebsfodführung ous eigenem lnteresse wünschte und on dem

8.3.1977 AnwBl.l977,506 (5,07llt ferner hoi er ihn über die hierfur gelien-
den Veriöhrungsvorschriffen oufzuklören (BGH Urt. v. 20.1.1982, 1285
11286l. Kommt er dieser Verp{lichtung nicht noch, hot er den Mondonten
noch 5 249 BGB so zu stellen, ols wöre die Veriöhrung des Primöron-
spruchs nicht eingetreten. Der sekundöre Schodenersotzonspruch ent-
steht indes nicht schon durch die den Regreßfoll ouslösende Pflichverlet-
zungt sondern seizt eine neue Pflichtwidrigkeit des Beroters, eben den
unterlossenen Hinweis ouf die eigene Hoftung und deren Veriöhrungsfrist,
vorous (BGH Urt. v. 25.3.1987 VersR l9B7,7lB ,.7190. 

Es fehlt on einer
schuldhoften Verletzung der Sorgfoltspflicht, wenn die unterlossene
Belehrung in die Zeilvor Bekonntwerden des Urteils des Bundesgerichts-
hofs vom 2}.l.lg12follt (BGH Urt.v.27.ti.tg\2- Gl 1986, 2Z: EWIR S 68
StBerG 1/86,297 Gröfe :8G1296,2901. Die Zeit noch Beendigung des
Mondots bleibt unberücksichtigt, weil die Belehrungspflicht mit dem Ende
des Mondots entföllt (vgl. BGH Urt. v. lB.9.1986 NJW 1987,3261. Diese
beiden zeitlichen Komponenten sind im vorliegenden Foll irrelevont.

Es konn dohinstehen, ob insbesondere die Verfugung der OFD Köln vom
9..l.1986 der Beklogten ousreichenden Anloß gob zu überprü{en, ob sie
nicht durch den unterlossenen Einspruch einen Fehler zulosten der Klöger
begongen hotte. Auch die pflichtwidrige Unterlossung eines entspre-
chenden Hinweises wöre für die Beklogte unschödlich gewesen, do die
Klöger noch vor der Veriöhrung des primören Ersotzonspruchs keiner
Belehrung mehr bedurFten. Noch ollgemeinerAnsicht ist eine solche ent-
behrlich, wenn der Mondont noch rechtzeitig vor Ablouf der primören
Veriöhrungsfrist gerode wegen der RegreDfroge, insbesondere onwo lt-
lich, beroten wird (BGH Urt. v. 20j]982 - GIB/82:ZP 82,451m. Anm.
Gröfe: NJW 1982,1288 fl2891,Ufr.v.24.2.1982 - Glll/82: NJW 1982,
]532 (1533)). Dobei ist es unerheblich, ob dos Auftrogsverhöltnis wöhrend
der primören Veriöhrungsfristfortbestond oder in dieser endete (BGH Urt.
v.l.l0.l9BZ NJW 1988,2651266ltlr. Die Klöger meinen nun, sie seien ouch
noch dem Wechsel des Steuerberoters belehrungsbedurftig geblieben.
lhr Prozeßbevollmöchtigter sei ,,nur mit der rein steuerlichen Nochbeor-
beitung der Einkommensteuersoche l9B2 befoßt" gewesen. Ein onwolt-
licher Auftrog, die Regreßfroge zu prüfen, sei ihm nicht erteilt worden. lm
übrigen komme es ouf ihre iotsöchliche Kenntnis und nicht dorou{ on, ob
sie die Kenntnis bei pflichtgemößer Berotung durch den olten und/oder
neuen Beroter hötten erlongen können oder müssen.

Die Klöger übersehen bei ihrer Argumentotion, do0 Kenntnis von der
Regrefl- und Veriöhrungsfrist nicht etwo nur donn gegeben sein konn,
wenn ein Rechtsonwolt zu deren Prüfung eingescholtet ist. Zwor fuhrt der
Bundesgerichtshof im Urteil vom 20.1.1982|G18/82:ZlP 82,451 m. Anm.

.l3B
127



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe Gl 8189 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/89

Gröfe : NJW 1982,1288 l1219ll ous, doß die Belehrungsbedür|tigkeit

entfolle, wenn der Auftroggeber ,,noch rechtzeitig vor Ablouf der Ver-

iöhrungsfrist gerode wegen der RegreDfroge ondeweitig onwoltlich

beroien wird". DoD ols Grund für den Wegfoll der BelehrungsbedürFtig-

keit indes nur eine zwischenzeitliche onwoltliche Berotung in Betrocht

kommt, folgt ous der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht.

Gerode seine eigene im vorgenonnten Urteil ongeführte Entscheidung
( U rt. v. 23. 3.19V,1363 {1364 } ) zeigt d o0 o n derweiti g e Ken ntn is o usreich en

konn, ouch wenn sie nicht von einem Rechtsonwolt stommt. ln iedem Foll

reicht eine der onwoltlichen gleichstehende Berotung ous (BGH Urt. v.

8.5.1984, 2204lr. Diese ist bei der Berotung durch einen Steuerberoter

ohne weiteres gegeben, wenn es um steuerliche Probleme wie ouch um

Fro gen der berufsspezifischen Hoftu n g geht (vg l. O LG Fro n kfu rtlMo in U rt.

v. 19.3.l9BZ Stbs l9BB,43 (451).

Die Klögerverkennen überdies die Pflichten eines Steuerberoters, der,,mit

der Nqchbeorbeitung" eines bestimmten Steuervorgongs beouftrogt ist.

Steuerberotung im Sinne von $ 33 StBerG ist ein Teil der Rechisberotung,

wenn ouch grundsötzlich beschrönkt ouf die in $l StBerG oufgeführten

Tötigkeitsbereiche. Der Steuerberoter ist zur Rechtsberotung befugt,

soweit dies in unmittelborem Zusommenhong mit seiner Berufstötigkeit

steht {vgl. Gehre, StBerG l98l, $33 Rdnr. 14 m.w.N.}. Dobei konn der

Umstond, doß der Sieuerberoter des Klögers zugleich Rechtsonwolt ist,

oußer Betrocht bleiben; moßgebend furdie Berufsordnung und -pflichten,

die ouf ihn onzuwenden sind, ist der - hier steuerberotende - Schwerpunkt

seiner vertro glichen Verpf lichtun gen (vg l. BG H U rt. v. 21. 4.1982 - Gl 14 / 82
:BGHZB3, 328 (3321). Der Proze0bevollmöchtigte der Klöger wor ols

Steuerberoter noch dem von ihm beschriebenen genouen lnholt seines

Auftrogs verpflichtet zu prüfen, welche Moglichkeiten für die Klager

besto n d en, i h re Ei n ko m m e nste u ersch u I d zu r eduzieren. Ei n d e ro rtig er Auf-

trog löste eine umfossende Berotungspflicht ous, der Steuerberoter hot

o uch u n gef ro gt ü berwesentl iche, steuerl ich bedeutso me Einzel heiten u nd

deren Folgen zu belehren. Dies gilt erst recht bei steuerlich wenig bewon-

derten Mondonten wie - noch ihrem Vortrog - den Klögern (vgl. BGH U*.

v. 20.5.1982 LM BGB $625 Nr. l27l.Dobei besteht eine ollgemeine Ver-

trogspflicht, den Mondonten vor Schoden zu bewohren. Dies bedeutet

nicht ohne weiteres eine Berotung in Frogen ollgemeinrechtlicher 44
sondern beschrönkt sich ouf die in $ I StBerG genonnten Gebiete. Erkennt

o ber der Steuerberoter, doß der Mo ndo nt weitergehende rechtl iche H i lfe

benötigt, hot er ihn on einen Rechtsonwolt zu verweisen (vgl. BGH Urt. v.

5.6.1985 - Gl 33/85: NJW 1986,1050 (l05lll.

5. Dezember 1986 wor die Veriöhrungsfrist mithin zunöchst mindesiens

sechs Monote und noch dem7. Dezemberl9B3 nochmols knopp drei

Johre (bis ouf 3 Toge) geloufen. Mithin wor om 5. Dezember 1986 Ver-

iöhrung eingetreien.

Noch olledem ist ein etwoiger Anspruch der Klögerin ous $ 82 KO
(führendes Verfohrenl veriöhr[ die Kloge in dem führenden Verfohren

wor desholb obzuweisen.

ll. Zum verbundenen Verfohren (Aktenzeichen I 01440/88)

Auch diese Kloge ist unbegründet. Der Klögerin steht ouch ein Zohlungs-

onspruch gegen den Belklogten ous ihrem von derS. obgetrennten Recht

nicht zu.

l. Die möglicherweise fehlerhofte Bewertung des Vorrotsvermögens der

Gemeinschuldnerin durch die von dem Beklogten eingescholteten

Mitorbeiter der Gemeinschuldnerin, für die der Beklogte noch $2ZB

BGB einzusiehen hatte (BGH NJW 80, 551, und die ouf dieser

Bewertung fußende Betriebsfortführung durch den Beklogten sind

noch dem eigenen Vortrog der Klögerin nicht geeignet, einen

Schoclenersotzonspruch der Klögerin gegen den Beklogien ous $ 82

KO zu begründen. Dies ergibtsich ous den Dorlegungen des Sochver-

stöndigen. Donoch hot der Verkouf des Umloufvermögens einen

Betrog von 8,3 Mio und der Verkouf des Anlogevermögens einen

Betrog von 11,2 Mio DM erbrocht, wöhrend eine früher eingeleitete

Liquidotion der Gemeinschuldnerin für beide Vermögensorten nur

einen niedrigeren Wert erbrocht hötte, weil donn der eigentliche

ökonomische Wert der Gemeinschuldnerin in Form von Kunden- und

Lieferonienbeziehungen banr. dem Wert einer existierenden Orgoni-

sotion und dem Mitorbeiterstomm nicht hötte reolisiertwerden können.

Diesen Ausführungen des Sochverstöndigen D. ist die Klögerin nicht

entgegengetreten. lm Gegenteil' Sie selbsi lößt unter Berufung ouf

die privotgutochterlichen Ausführungen des Dipl.-Koufmonns S. vor-

trogen, ,,dos Ergebnis ous der Verwertung des Vorrotsvermögens bei

Gesomtobgobe on die Nochfolgegesellschoft (seil besonders erfolg-

reich" gewesen. Eine möglicherweise fehlerhofte Bewertung des Vor-

rotsvermögens hot sich mithin noch dem überzeugenden Gutochten

des Sochverstöndigen nicht schödigend ousgewirkf vielmehr hot sich

gerode die Gesomtobgobe eines orbeitenden Betriebes ols erfolg-

reiches Konzepi bewöhrt. Es steht ou0er Zweifel, doß eine (sofortigel

Liquidotion der Gemeinschuldnerin zu einem weitous geringeren

Ertrog und domit zu einem höheren Forderungsousfoll gefUhrt hotte.
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Veriöhrungsbeginn nicht gefordert wird (BGH VersR 6.l, 910). Die Ver-

iöhrung begonn mithin om 26. Mörzl992.

Die Veriöhrung wor ollerdings zeitweilig oufgrund der durchgeführten

Verhondlungen gehemmt ($ 852 Abs.2 BGB). Der Begriff derVerhondlung
im Sinne des $ 852 Abs. 2 BGB ist weit ouszulegen (BGH NJW 83,2075,
20761. Dorunter ist ieder Meinungsoustousch über den Schodenfoll zu

verstehen, der zwischen Berechtigtem und Verpflichtetem stoftfindet,

wenn nicht erkennbor iede Verhondlung über Ersotz obgelehnt wird
(BGHZ 93, 64, 671, sich clso der Verpflichtete ouf Erör'terungen einlößt
(BGH VersR 59,34,36) und der Berechtigte doher dovon ousgehen konn,
doß sein Begehren nicht endgultig obgelehnt wird (Münch. Kommentor

Medens, S 852 Rondnr.65; Soergel-Zeuner, Rondnr. 26zu $ 852 BGB). Als

Entgegnung ouf dos Schreiben des Ehemonnes der Klögerin vom
26.Mörz19B2 teilte der Beklogte mitSchreiben vom 1. Aprill9B2 dem Ehe-

monn der Klögerin mit, dieser möge notfolls seine Hoftpflichversicherung
in Anspruch nehmen. Noch diesem Schreiben konnte die Klogerin dovon
ousgehen, do0 zu diesem Zeitpunkt eine endgültige Ablehnung des
Ersotzonspruches durch den Beklogten nicht beobsichtigt wor. Am

1. April 1982wor die Veriöhrung domit gehemmt, wobei die Wirkung der
Hemmung ouf den Zeitpunkt der lnonspruchnohme, hier den 26. Mörz
1982, zurückgreift (vgl. BGH VersR 59, 34361, die Verföhrung olso von
Beginn on gehemmt wor.

Allerdings douerte dieser Schriftwechsel nur bis zum 26. April l9B2 und
endete mit einem Vorschlog zum mündlichen Gespröch seitens des
Beklogten in dessen Schreiben vom 26. April 1982. Der nöchste Schrift-
wechsel begonn erst om 12. Juli l9B2 und douerte bis zum 19. Juli 1982.

Die Hemmung der Veriöhrung endet, wenn die Verhqndlungen ,,ein-
schlofen", d. h. sobold ous der Sicht des Berechtigten noch Treu und
Glouben der nöchste Schrittspötestens zu erworten wöre (BGH NJW63,
492; VersR 67, 502i Soergel-Zeuner, $ 852 Rondn r. 271. lnsoweit ist von
Bedeutung, doß zwischen dem Schreiben des Beklogten vom 19. Juli l9B2
und derZchlungsoufforderung derKlögerin vom ll. Mörzl9B3 kein Schrift-

wechselzwischen den Porteien stofifond. Geht mon von einer Fristvon vier
Wochen noch dem 19. Juli l9B2 ous, binnen derer der nöchste Schritt zu

erworten gewesen wöre, so sind die Verhondlungen zwischen den Por-

teien mitdem lZ.AugusIl9B2ols eingeschlofen zu betrochten; der Louf der
Veriöhrung wor donoch bis zur erneuten Aufnohme der Verhondlungen
om ll. Mörzl983 nicht mehr gehemmt. Am T.Dezember l9B3 endete die
Hemmung oufgrund der Ablehnung der Ersotzonsprüche durch die
Hoftpflichtversicherung des Beklogten. Bis zur Klogeeinreichung om

Der Antrog on dos Finonzomt, den Einkommensteuerbescheid l9B2 zu

berichtigen, wor nur ein möglicher Weg, dos gesetzteZiel zu erreichen.

Diesen beschritien die Kloger mit Schreiben vom 2. Mörzl9BZ etwo ein

holbes Johr vor Eintritt der Veriöhrung. ln der Folgezeit unternohmen die
Klöger nichts bis zum 28. September 1987, ols sie bei der Beklogten

Ersotz für Hinterziehungszinsen verlongten. Zwischenzeitlich wor om

6. September l9B7 Veriöhrung eingetreten. Ausweislich ihres Berufungs-

vorbringens hielten es die Klöger nicht für ihre Soche, ,,imoginöre"
Veriöhrungsfristen zu überwochen. Diese Meinung ist iedenfolls donn
nicht zutreffend, wenn ein Fehler des vorongegongenen Steuerberoters

bei gewissenhofter Prüfung nohelog. Ausweislich des Schreibens vom

2. Mörz lgBZ konnie ihr neuer Steuerberoter den Vergleich vor dem

Finonzgericht. Er wußte doher, doß ein Finonzgerichtsverfohren

geschwebt hotte, in dem es um dieienigen Frogen ging, die ouch bei der
von ihm zu überprüfenden Veronlogun gl912von Bedeutung woren. Dem

neuen Steuerberoter mufJte sich die Froge oufdröngen, ob sich nicht ein

Fehler der Beklogten zu Losten der Klöger ousgewirkt hotte. Diese Froge

mit zu klören, wor ouch lnholt seines Nochbeorbeitungsouftroges. Vor-

sorglich hotte er doher den Ablouf der primören Veriöhrungsfrist fest-

zustellen und die Klöger ouf dieses wichtige Dotum hinzuweisen. Deren

Entscheidung wöre es donn gewesen, den Au{gobenbereich ihres

Steuerberoters um die Verfolgung des Regreßonspruches zu erweitern,

wie es ouch - verspöiet - geschehen ist. Die Klöger können nicht mit dem

Einwond gehödwerden, ihrem Sieuerberoter hobe zu wenig TeilzvrEin-
orbeitung in die komplexe Moterie zur Verlügung gestonden. Zwischen

dem negotiven Bescheid des Finonzomtes vom 20. Okt. l9BZ und der
Geltendmochung der Regre0forderung gegen die Beklogte logen

mox. nur 10 Toge; dos Schreiben der Klöger on die Beklogte dotiert vom

30. Okt. l9B7.Esist kein Grund ersichtlich, worum der Hinweis des Steuer-

beroters ouf den drohenden Ablouf der Veriöhrungsfrist und die Not
wendigkeit der Edeilung eines onwoltlichen Mondots nicht rechtzeitig

möglich gewesen sein soll, ouch wenn die Antwort des Finonzomtes noch

nicht vorlog. Wie die spötere kurze Beorbeiiungszeit erweist, hötte ouch

noch kurlristig die Unterbrechung derVeriöhrung in die Wege geleitet
werden können.

Die Klöger müssen sich Fehler ihrer onderweitigen Beroter zurechnen

lossen. Zwor dorf sich der Steuerberoter wöhrend des Mondotsverhölt-
nisses nicht oufgrund verschiedener Umstönde und Anzeichen dorouf
verlossen, der Mondont sei über den Ersotzonspruch und dessen Ver-

iöhrung wohl im Bilde. Er muß sich vielmehrvergewissern, ob derMondont
richtig informierl isf die Vorousseizungen der Belehrungspflicht wören
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sonst zu unbestimmt, die Rechtsstellung des Auftroggebers zu unsicher
(vgl. BGH Urt. v. 18.9.1987,326 13270. Erteilt der Auftroggeber iedoch
ei n em o nderen Beroter einen Auftro g zu r N o ch beo rbeitu n g einer Steuer-

soche, so konn der frühere dorouf vertrouen, er werde dort eingehend
belehrt (vgl. OLG Fronkfurt Urt. v. 1.12.1977 VersR 1979,775 (7760. Ferner

mu0 sich der Auftroggeber vermeidbore Fehler des neuen Beroters wie
eigene entgegenholten lossen. Doron vermögen ouch die Uberlegungen
der Klöger zur Ursochenkette, welche die Beklogte möglicherweise in

Gong gesetzt hotte, nichts zu öndern. Durch die wirksom von der
Beklogten erhobene Einrede derVeriöhrung ist den Klögern die Berufung

ouf die Ausgongsursoche vewehrt. Dorüber hinous entsiond ein etwoi-
ger sekundörer Ersotzonspruch nicht etwo schon mit der Beendigung des
Mondots der Beklogten om 7. Jan.19BZ, sondern er wöre erst mit Eintritt

der Veriöhrung des primören Schodenersotzonspruchs entstonden. Es

bedorf doher weder Uberlegungen zur Problemotik der kumulotiven
Kousolitöt noch der überholenden Kousolitöt.

Der Argumentotion der Klöger zur Anwendung des S254 BGB vermog
sich der Senot nicht onzuschlie0en. Diese Vorschrift verschofft keine
Anspruchsgrundloge. Die Klöger können sich nicht gegenüber der
Beklogten dorouf berufen, diese müsse sich ous S 254 BGB on dem ihnen
entstondenen Schoden beteiligen; vielmehr könnte die Beklogle zvr
vollen oder teilweisen Abwehr des Anspruchs der Klöger ouf diese
Bestimmung verweisen, wenn gegen sie eine Hoftungsgrundloge
bestünde. Dies ist ober gerode nicht der Foll.

vertreten. ln der Regel ist die Kenntnis des Vertreters für den Veriöhrungs-

beginn noch $852 BGB z,vor ohne Bedeutung, do es im Rohmen des

S 852 BGB nicht um die Zurechnung von rechtsgeschoftlichem Hondeln,

sondern um die Zurechnung von totsöchlichem Wissen geht. Dieser

Grundsotz wird ober dort durchbrochen, wo eine Wissenszurechnung

erfolgf d. h. der Dritte bei der Erledigung ihm übertrogener Angelegen-

heiten eine totsöchlich öhnliche Stellung hot wie der Vertreter bei Vor-

nohme eines Rechtsgeschöfts (Richordi AcP 
,169 

11969lr,387,3971. Doher

kommt es im Rohmen des S 852 BGB donn nicht ouf die Kenntnis des Ver-

tretenen on, wenn dieser einen Vertreter bestellt, der einen umfossenden

Aufgobenbereich zu erledigen hot und diesen zur Kenntnisnohme

bestim mter Totsochen besti m mt ( BG H NJW 68, 9BB; Sio udi n ger-Schöfer,

$ 852 Rond nr.2Bl. So hoi der BGH entschieden, doß derienige, der einen

onderen mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten in eigener Ver-

ontwortung betreut, wegen der mit $166 BGBvergleichboren lnteressen-

loge sich dos in diesem Zusommenhong erlongte Wissen ols eigenes

zurechnen lossen muß (BGHZ 83,293,296; ebenso Soergel-Leptien, $ 164

Rondnr. ll).

Do der Ehemonn der Klögerin den gesomten Schriftwechselzwischen ihr

und dem Beklogten bzw. der Hoftpflichversicherung des Beklogten

vornohm, muß sich ciie Kiogerin cios in ciiesem Zusommenhong eriongie
Wissen ihres Ehemonnes ols eigenes zurechnen lossen.

Der Ehemonn der Klögerin erlongte die fur g 852 BGB moßgebliche

Kenntnis mii dem Schreiben der S. vom 25. Mörz'1982, dos ihm om

26. Mörz19B2 zvging.

ln diesem Schreiben teilte die S. dem Ehemonn der Klögerin mit, der
Konkursverwolter hobe sie in der letzten Glöubigerousschußsitzung

dovon unterrichiet, do{) er den Kredit in Höhe von 1.000.000,- DM ous der
gesomten Vermögensmosse nicht zurückzohlen könne. Mit der Auf-

forderu n g, zu r Abwend u n g der Verwertu n g der g egebenen Sicherheiten

den Beirog von 1.000.000,- DM zv zohlen, wor der Hinweis verbunden,

wegen dieser lnonspruchnohme gegebenenfolls gegen den Beklogten

vorzugehen.

Domitwußte der Ehemonn der Klögerin, dofl der Beklogte seine Zusoge,

die Kon ku rsmosse werde o usreichen, u m den Kred it zu rückzuzo h len, nicht

einholien konnte und dofJ ihm bzw. seiner Ehefrou ein Schoden entstehen

würde. Die Kenntnis der genouen Höhe des Schodens ist dobei nicht

erforderlich (BGH NJW 60, 3B0l; ouch über dos schödigende Ereignis,

nömlich dos Verholten, des Beklogten, wor sich der Ehemonn im kloren,

wobei die genoue Kenntnis vom Kousolverlouf in Einzelheiten für den

Hoftung des Steuerberqters
- Pflicht zur Belehrung über Fehler in den eigenen Arbeiten

- Anmerkung
(LG Hildesheim Urt. v. l0.3.l9BZ - 3 0 551/86, rkr.l

Leitsotz (d.Verf.l:

Die Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten entfollt, wenn
der Mondont wöhrend des Loufs der Primörveriöhrung einen onderen
Steuerberoter mit der Erledigung seiner steuerlichen Belonge beouftrogt
und dieser von dem zugrundeliegenden Sochverholt Kenntnis erlongt
oder infolge von Fohrlössigkeit nicht erlongt.
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l. Zvm führenden Verfohren :

l. Einen Schodenersotzonspruch gegen den Beklogten konn die
Klögerin nicht ouf dos Rechtsinstitut der culpo in controhendo (cicl

siützen. Zwar hot der Konkursverwolter gegenüber Dritten wie ieder
ondere Vertrogsportner sonstige Pflichten bei und noch Abschluß von
Ve rf rö g en (vg l. BG H ZIP 87,115,117 l. D ie vo n d er Kl ö g e ri n i n re kl o m ierte n

P{lichverletzu n gen des Beklogten sind freilich kon ku rsspezifischer Art,
so doß dos Rechtsinstitut der cic ouch bei Zugrundelegung des
Vortrogs der Klögerin nicht onwendbor ist. Die fehlerhofte Unter-
richtung durch den Beklogten über die finonzielle und wirtschoftliche
Loge der Gemeinschuldnerin, die noch dem Vortrog der Klögerin zur
Stel I u n g der Sicherheiten fü h rte, stel lie ei n e Verletzu n g gero de der dem
Konkursverwolter obliegenden Pflicht dor. Auch dos Eingehen unge-
deckter Mosseverbindlichkeit ist eine konkursspezifische Pflichtver-
letzung im Sinne des $ 82 KO /BGH KIS 23, 2sl,2s2Llnsoweit kommt
ols Anspruchsgrundloge fur einen Schodenersotzonspruch der
Klögerin ollein g82 KO in Betrocht.

2. Auch ous dem von der Klögerin behoupteten,,Hinweis" des Beklogten,

,,doß er fur die noch Fortführung der Betriebe der Gemeinschuldnerin
eingegongenen Verpflichtungen wie ein persönlich hoftender Gesell-
schofter einzustehen hobe, loDt sich fur die Klögerin isoliert nichts
hedeiten. Denn diese Außerung des Beklogten - unterstellt, sie sei
gefollen - stellt lediglich einen ,,Hinweis" des Beklogten ouf die
bestehende Rechtsloge, nömlich ouf seine Hoffung noch $ 82 KO dory
doß der Beklogte den Hoftungsumfong des $ 82 KO durch die
genonnteAußerung erweitern wollte und erweitert hot, indem derdem
Zeugen eine Gorontiezusoge ienseits der konkursrechtlichen Hoftung
mochte, loßt sich bei verstöndiger Würdigung weder dem Wortlout
noch dem Sinn der (behouptetenl Aussoge entnehmen.

3. Es konn dohinstehen, ob ein Anspruch der Klögerin ous $ 82 KO
gegeben ist, denn iedenfolls wöre ein solcher Anspruch veriöhrt.
Ansprüche noch $ 82 KO unterliegen der dreiiöhrigen Veriöhrung
gemöß gB52 BGB (BGH ZIP 85,359). Der Louf der Veriöhrungsfrist
beginnt gemöß $ 852 Abs. I BGB mit Kenntnis des Schodens und der
ersotzpf I ichtig en Perso n. Die Veriö h ru n gsf rist bego n n om 26.3. l9B2 m it
der Kenntnis des Ehemonns der Klögerin vom eingetretenen Schoden.
Dies ergibt sich ous folgendem' Die Klögerin ließ sich bei nohezu ollen
ous den Porteivorlrögen ersichtlichen rechtsgeschoftlichen Hond-
lungen, so ouch bei den Frogen, die sich um den Kredit in Höhe von
I Million DM on die Gemeinschuldnerin ronkten, von ihrem Ehemonn

Aus den Gründen:

Der Sekundöronspruch ist lediglich entwickelt worden um zu verhindern,
doD der Mondont, der keine rechtliche Belehrung über seinen Regreß-
onspruch und die moßgebliche Veriöhrungsfrist erholt, durch die kurze
Veriöhrung des $ 68 StBerG gleichsom rechtlos gestellt wird. Dies wöre
nömlich mit der sich ous dem engen Vertrouensverhöltnis zwischen
Steuerberoter und Mondont ergebenden Treuepflicht und den dorous
resultierenden Auskunfts- und Belehrungspflichten des Steuerberoters
nicht in Einklong zu bringen (v91. BGH GIB/82:BGHZB3,17 ff). Es konn
dohinstehen, ob die vorstehenden Erwögungen grundsötzlich donn nicht
zur Anwendung gelongen, wenn der Mondont wöhrend des Loufs der
Ver[öhrungsfrist den Steuerberoter wechselt. lm Anschluß on die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zur Sekundörhoftung des Anwolts
(v91. BGH NJWl9B2,l2BB f.) hot [edenfolls dos oLG Celle in seinem Urteil
vom 21.7.1982 (3 U 30/82)) ousdrücklich festgestellr, doß bei einem
Steuerberoter die Verpflichtung zur Belehrung über die (erste) Pf lichverlet-
zung donn entfollt, wenn diese und der sich dorous ergebende Schoden
wöhrend des Loufs der (ersten) Ver[öhrungsfrist bekonnt geworden sind
und zudem der Mondont in der Regreßfroge onderweitig, z.B. durch
einen Rechtsonwolt, beroten wird.

lm Anschluß on diese Rechtsprechung vertritt die Kommer die Ansicht, doß
eine Belehrungspflicht des Steuerberoters im vorgenonnten Sinn donn
entföllt, wenn der Mondont wöhrend des Loufs der Veriöhrungsfrist einen
onderen Steuerberoter mit der Erledigung seiner steuerlichen Belonge
beouftrogf und dieservon dem dem Regreßonspruch gegen den früheren
Steuerberoter zugrundeliegenden Sochverholt Kenntnis erlongt (oder
infolge von Fohrlössigkeit nicht edongtl, so doD er instond gesetzt wird,
den Mo ndo nten ü ber die Mog lich keit der Geltend moch un g von Reg reß-
onsprüchen zu beroten. Dos gilt iedenfolls donn, wenn ousreichen dZeiI
bis zum Eintritt derVeriöhrung des Regreflc nspruches gegen den früheren
Sieuerberoter verbleibt, um den Anspruch durchzvserzen bzw. ver-

iö h ru ngsu nterbrechende Moßno h men vorzuneh men.

So liegen die Dinge ouch im Verhöltnis der Podeien. Der Beklogte hot dos
on ihn ols Verfosser der Steuererklörung des Klögers für dos Johr lgBO
gerichtete Sch reiben des Fi n o nzo mts vom 12. 3.l912m it Ansch rei ben vo m
lB.3.l9B2 on den neuen Sieuerberoter des Klögers weitergeleitet. Der in
dem Anschreiben erteilte Hinweis des Beklogten, doß er noch Gebühren-
onsprüche in Höhe von 2.000,- DM für seine Vororbeiten berechne,
besogt nicht, doß der Beklogte trotz der generellen Aufgobe seiner
Steuerberotertötigkeit dos Mondot für den Klöger in dieser Angelegen-
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heit {orfführen wollte. Ansonsten wöre unverstöndlich, wesholb er dos

Schreiben des Finonzomts vom 12.3.1982 überhoupt on den Steuer-

beroier weitergeleitei hot. lnsbesondere ober ist der neue Steuerberoter

des Klögers mii Schreiben des Finonzomts vom 30.3'\982, olso mehr ols

ein Johr vor dem Ablouf der Veriöhrungsfrist fü r ei nen mög lichen Reg reß-

onspruch gegen den Beklogten, direkt ongeschrieben und dovon unter-

richtet worden, doß ei ne An rech n u n g der Verö ußeru n gsgewi n ne o us den

in dos Wirtschoftsiohr 1980/Bl follenden Grundstücksverköufen des

Klögers ouf die im vorhergehenden Wirtschoffsiohr erfolgten Zuköufe

londwirtschoftlicher Flöchen nicht onerkonnt werden konnte.

Bei dieser Sochloge gehörte es zu den Pflichten des ols sochkundiger

Beroter in Steuerongelegenheiten für den Klöger tötigen Steuerberoters,

den Klöger unverzüglich von dem Sochverholt zu unterrichten und

donoch zu befrogen, ob der Beklogte ols früherer Steuerberoter den

gebotenen Hinweis ouf die steuerlichen Risiken der Veröu1]erung des

Grundbesitzes im zweiten Holblohr l9B0 unterlossen hotte. lm Folle einer

entsprechenden Bestöiigung durch den Klöger hötte es sodonn dem

Steuerberoter oblegen, den Klöger ouf die Maglichkeit eines Regresses

gegen den Beklogten und die insoweit moßgebliche Veriöhrungsfrist hin-

zuweisen.

Bemerkenswert ist in diesem Zusommenhong, doß der Steuerberoter den

Beklogten, wenn ouch erst mit Schreiben vom 22.2.1984, unter Bezug-

nohme ouf den im Schreiben des Finonzomtes vom 30.3..1982 mitgeieilten

Sochverholt und die Erklörung des Klögers, om 9.5.1980 mii dem

Beklogien über die sieuerliche Gestoliung des Sochverholis gesprochen

zu hoben, ousdrücklich um die Prü{ung der Angelegenheit unter dem

Gesichtspunkt eines Berotungsfehlers gebeten hot. Der neue Steuer-

beroter hot mithin den Klöger hinsichtlich der Möglichkeit eines Regresses

gegen den Beklogten totsöchlich beroten. Zu einer entsprechenden

Berotung gehOrt bei der Beochtung der gebotenen Sorgfolt die recht

zeitige Erreilung der erforderlichen Hinweise einschließlich der Belehrung

ü ber die moßgebliche Veriö hru ngsfrist.

Do der Klöger noch olledem gerode nicht rechtlos gestellt wor, sondern

ü ber den fo ch ku n d igen Beisto nd des neuen Steuerberoters verfÜgte, ist es

ihm verweh4 sich bezüglich der behoupteten Pflichtverletzung des

Beklogten ouf die Unkenntnis der Voroussetzungen eines Regre$-

onspruches zu berufen.

Anmerkung:

Dos Urteil des Londgerichts bestötigt die bishervorliegende oberlondes-

gerichtliche Rechtsprechung. Der Bundesgerichtshof hot sich zur Froge

des Wegfolls der Belehrungspflicht bei ondeweitiger Berotung durch

einen neuen Steuerberoter bisher noch nicht geöuflert (Gröfe/Lenzen/

Roiner, Steuerberoierhoftung, 2. Aufl. l9BB Tz 921 m.w. N.l.

Hoftung des Konkursvenvohers
- Veriö hrung des Schodenersotzo nspruchs

- Veriöhrungshemmung
{LG Bremen Urt. v.1l.l0.l9BB - l0 3478/86 und I 01440/BBl

Leitsötze d.Verf.:

L Die fehlerhofte Unterrichtung über die wirtschoftliche Loge der

Gem ei nsch u ld nerin stel lt ei ne Vedetzu n g kon ku rsspezifischer Pf I ichten

dor. Anspruchsgrundloge für einen Schodenersotzonspruch ist 5 82

KO.

a c^L^l^^^-^^4-ananr,,^L ^^-xß 8At fÖ ,,ntarlianan rlo. ? iÄhrinanz. Jvll(lLlvl lttl)\Jlz-\lllJyluLll vvrrrur/ evz r\v

Veriöhrung gemöß SB52 BGB.

3. Die Kenntnis des Verlreiers über den Schoden und die ersotzpflichtige

Person wird dem Vertretenen donn zugerechnet, wenn er einen

umfossenden Aufgobenbereich zu erledigen hotte und erzur Kenntnis-

nohme besiimmter Totsochen bestimmt wurde.

4. Die Veriöhrung ist gemöß $852 Abs.2 BGB bei Verhondlungen

gehemmt. Hierzu genügt ein Meinungsoustousch, wenn nicht erkenn-

bor iede Verhondlung über den Ersotz obgelehnt wird.

5. Die Hemmung der Veriöhrung endet, wenn die Verhondlungen

,,einschlofen".

6. Der Anspruchsteller konn ous der Betriebsfofführung keine Pflicht

verleizung herleiten, wenn er die FortfÜhrung des Betriebes ous

eigenem lnteresse wünschte und on dem Konzept der FoffÜhrung

moßgeblich mitwirkte 19242 BGB).

Z. Bis zum Urteil des BGH v. ]5.2..1984 lZlP 1984,612 ff.) konnte der

Konkursverwolter mii der herrschenden Meinung in der Literotur ohne

Verschulden die Auffossung vertreten, neue Mosseschulden nehmen

nichton derVerteilung noch $ 60AOteil,sondern sindvorweg zu tilgen.

132
133



Gerling lnformotionen fürwirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/89 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe Gl 8/89

heit {orfführen wollte. Ansonsten wöre unverstöndlich, wesholb er dos

Schreiben des Finonzomts vom 12.3.1982 überhoupt on den Steuer-

beroier weitergeleitei hot. lnsbesondere ober ist der neue Steuerberoter
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ein Johr vor dem Ablouf der Veriöhrungsfrist fü r ei nen mög lichen Reg reß-

onspruch gegen den Beklogten, direkt ongeschrieben und dovon unter-

richtet worden, doß ei ne An rech n u n g der Verö ußeru n gsgewi n ne o us den

in dos Wirtschoftsiohr 1980/Bl follenden Grundstücksverköufen des
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den Klöger unverzüglich von dem Sochverholt zu unterrichten und

donoch zu befrogen, ob der Beklogte ols früherer Steuerberoter den
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l. Zvm führenden Verfohren :

l. Einen Schodenersotzonspruch gegen den Beklogten konn die
Klögerin nicht ouf dos Rechtsinstitut der culpo in controhendo (cicl

siützen. Zwar hot der Konkursverwolter gegenüber Dritten wie ieder
ondere Vertrogsportner sonstige Pflichten bei und noch Abschluß von
Ve rf rö g en (vg l. BG H ZIP 87,115,117 l. D ie vo n d er Kl ö g e ri n i n re kl o m ierte n

P{lichverletzu n gen des Beklogten sind freilich kon ku rsspezifischer Art,
so doß dos Rechtsinstitut der cic ouch bei Zugrundelegung des
Vortrogs der Klögerin nicht onwendbor ist. Die fehlerhofte Unter-
richtung durch den Beklogten über die finonzielle und wirtschoftliche
Loge der Gemeinschuldnerin, die noch dem Vortrog der Klögerin zur
Stel I u n g der Sicherheiten fü h rte, stel lie ei n e Verletzu n g gero de der dem
Konkursverwolter obliegenden Pflicht dor. Auch dos Eingehen unge-
deckter Mosseverbindlichkeit ist eine konkursspezifische Pflichtver-
letzung im Sinne des $ 82 KO /BGH KIS 23, 2sl,2s2Llnsoweit kommt
ols Anspruchsgrundloge fur einen Schodenersotzonspruch der
Klögerin ollein g82 KO in Betrocht.

2. Auch ous dem von der Klögerin behoupteten,,Hinweis" des Beklogten,

,,doß er fur die noch Fortführung der Betriebe der Gemeinschuldnerin
eingegongenen Verpflichtungen wie ein persönlich hoftender Gesell-
schofter einzustehen hobe, loDt sich fur die Klögerin isoliert nichts
hedeiten. Denn diese Außerung des Beklogten - unterstellt, sie sei
gefollen - stellt lediglich einen ,,Hinweis" des Beklogten ouf die
bestehende Rechtsloge, nömlich ouf seine Hoffung noch $ 82 KO dory
doß der Beklogte den Hoftungsumfong des $ 82 KO durch die
genonnteAußerung erweitern wollte und erweitert hot, indem derdem
Zeugen eine Gorontiezusoge ienseits der konkursrechtlichen Hoftung
mochte, loßt sich bei verstöndiger Würdigung weder dem Wortlout
noch dem Sinn der (behouptetenl Aussoge entnehmen.

3. Es konn dohinstehen, ob ein Anspruch der Klögerin ous $ 82 KO
gegeben ist, denn iedenfolls wöre ein solcher Anspruch veriöhrt.
Ansprüche noch $ 82 KO unterliegen der dreiiöhrigen Veriöhrung
gemöß gB52 BGB (BGH ZIP 85,359). Der Louf der Veriöhrungsfrist
beginnt gemöß $ 852 Abs. I BGB mit Kenntnis des Schodens und der
ersotzpf I ichtig en Perso n. Die Veriö h ru n gsf rist bego n n om 26.3. l9B2 m it
der Kenntnis des Ehemonns der Klögerin vom eingetretenen Schoden.
Dies ergibt sich ous folgendem' Die Klögerin ließ sich bei nohezu ollen
ous den Porteivorlrögen ersichtlichen rechtsgeschoftlichen Hond-
lungen, so ouch bei den Frogen, die sich um den Kredit in Höhe von
I Million DM on die Gemeinschuldnerin ronkten, von ihrem Ehemonn

Aus den Gründen:

Der Sekundöronspruch ist lediglich entwickelt worden um zu verhindern,
doD der Mondont, der keine rechtliche Belehrung über seinen Regreß-
onspruch und die moßgebliche Veriöhrungsfrist erholt, durch die kurze
Veriöhrung des $ 68 StBerG gleichsom rechtlos gestellt wird. Dies wöre
nömlich mit der sich ous dem engen Vertrouensverhöltnis zwischen
Steuerberoter und Mondont ergebenden Treuepflicht und den dorous
resultierenden Auskunfts- und Belehrungspflichten des Steuerberoters
nicht in Einklong zu bringen (v91. BGH GIB/82:BGHZB3,17 ff). Es konn
dohinstehen, ob die vorstehenden Erwögungen grundsötzlich donn nicht
zur Anwendung gelongen, wenn der Mondont wöhrend des Loufs der
Ver[öhrungsfrist den Steuerberoter wechselt. lm Anschluß on die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zur Sekundörhoftung des Anwolts
(v91. BGH NJWl9B2,l2BB f.) hot [edenfolls dos oLG Celle in seinem Urteil
vom 21.7.1982 (3 U 30/82)) ousdrücklich festgestellr, doß bei einem
Steuerberoter die Verpflichtung zur Belehrung über die (erste) Pf lichverlet-
zung donn entfollt, wenn diese und der sich dorous ergebende Schoden
wöhrend des Loufs der (ersten) Ver[öhrungsfrist bekonnt geworden sind
und zudem der Mondont in der Regreßfroge onderweitig, z.B. durch
einen Rechtsonwolt, beroten wird.

lm Anschluß on diese Rechtsprechung vertritt die Kommer die Ansicht, doß
eine Belehrungspflicht des Steuerberoters im vorgenonnten Sinn donn
entföllt, wenn der Mondont wöhrend des Loufs der Veriöhrungsfrist einen
onderen Steuerberoter mit der Erledigung seiner steuerlichen Belonge
beouftrogf und dieservon dem dem Regreßonspruch gegen den früheren
Steuerberoter zugrundeliegenden Sochverholt Kenntnis erlongt (oder
infolge von Fohrlössigkeit nicht edongtl, so doD er instond gesetzt wird,
den Mo ndo nten ü ber die Mog lich keit der Geltend moch un g von Reg reß-
onsprüchen zu beroten. Dos gilt iedenfolls donn, wenn ousreichen dZeiI
bis zum Eintritt derVeriöhrung des Regreflc nspruches gegen den früheren
Sieuerberoter verbleibt, um den Anspruch durchzvserzen bzw. ver-

iö h ru ngsu nterbrechende Moßno h men vorzuneh men.

So liegen die Dinge ouch im Verhöltnis der Podeien. Der Beklogte hot dos
on ihn ols Verfosser der Steuererklörung des Klögers für dos Johr lgBO
gerichtete Sch reiben des Fi n o nzo mts vom 12. 3.l912m it Ansch rei ben vo m
lB.3.l9B2 on den neuen Sieuerberoter des Klögers weitergeleitet. Der in
dem Anschreiben erteilte Hinweis des Beklogten, doß er noch Gebühren-
onsprüche in Höhe von 2.000,- DM für seine Vororbeiten berechne,
besogt nicht, doß der Beklogte trotz der generellen Aufgobe seiner
Steuerberotertötigkeit dos Mondot für den Klöger in dieser Angelegen-

134
r3r



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/89 Gerling lnformolionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/89

sonst zu unbestimmt, die Rechtsstellung des Auftroggebers zu unsicher
(vgl. BGH Urt. v. 18.9.1987,326 13270. Erteilt der Auftroggeber iedoch
ei n em o nderen Beroter einen Auftro g zu r N o ch beo rbeitu n g einer Steuer-

soche, so konn der frühere dorouf vertrouen, er werde dort eingehend
belehrt (vgl. OLG Fronkfurt Urt. v. 1.12.1977 VersR 1979,775 (7760. Ferner

mu0 sich der Auftroggeber vermeidbore Fehler des neuen Beroters wie
eigene entgegenholten lossen. Doron vermögen ouch die Uberlegungen
der Klöger zur Ursochenkette, welche die Beklogte möglicherweise in

Gong gesetzt hotte, nichts zu öndern. Durch die wirksom von der
Beklogten erhobene Einrede derVeriöhrung ist den Klögern die Berufung

ouf die Ausgongsursoche vewehrt. Dorüber hinous entsiond ein etwoi-
ger sekundörer Ersotzonspruch nicht etwo schon mit der Beendigung des
Mondots der Beklogten om 7. Jan.19BZ, sondern er wöre erst mit Eintritt

der Veriöhrung des primören Schodenersotzonspruchs entstonden. Es

bedorf doher weder Uberlegungen zur Problemotik der kumulotiven
Kousolitöt noch der überholenden Kousolitöt.

Der Argumentotion der Klöger zur Anwendung des S254 BGB vermog
sich der Senot nicht onzuschlie0en. Diese Vorschrift verschofft keine
Anspruchsgrundloge. Die Klöger können sich nicht gegenüber der
Beklogten dorouf berufen, diese müsse sich ous S 254 BGB on dem ihnen
entstondenen Schoden beteiligen; vielmehr könnte die Beklogle zvr
vollen oder teilweisen Abwehr des Anspruchs der Klöger ouf diese
Bestimmung verweisen, wenn gegen sie eine Hoftungsgrundloge
bestünde. Dies ist ober gerode nicht der Foll.

vertreten. ln der Regel ist die Kenntnis des Vertreters für den Veriöhrungs-

beginn noch $852 BGB z,vor ohne Bedeutung, do es im Rohmen des

S 852 BGB nicht um die Zurechnung von rechtsgeschoftlichem Hondeln,

sondern um die Zurechnung von totsöchlichem Wissen geht. Dieser

Grundsotz wird ober dort durchbrochen, wo eine Wissenszurechnung

erfolgf d. h. der Dritte bei der Erledigung ihm übertrogener Angelegen-

heiten eine totsöchlich öhnliche Stellung hot wie der Vertreter bei Vor-

nohme eines Rechtsgeschöfts (Richordi AcP 
,169 

11969lr,387,3971. Doher

kommt es im Rohmen des S 852 BGB donn nicht ouf die Kenntnis des Ver-

tretenen on, wenn dieser einen Vertreter bestellt, der einen umfossenden

Aufgobenbereich zu erledigen hot und diesen zur Kenntnisnohme

bestim mter Totsochen besti m mt ( BG H NJW 68, 9BB; Sio udi n ger-Schöfer,

$ 852 Rond nr.2Bl. So hoi der BGH entschieden, doß derienige, der einen

onderen mit der Erledigung bestimmter Angelegenheiten in eigener Ver-

ontwortung betreut, wegen der mit $166 BGBvergleichboren lnteressen-

loge sich dos in diesem Zusommenhong erlongte Wissen ols eigenes

zurechnen lossen muß (BGHZ 83,293,296; ebenso Soergel-Leptien, $ 164

Rondnr. ll).

Do der Ehemonn der Klögerin den gesomten Schriftwechselzwischen ihr

und dem Beklogten bzw. der Hoftpflichversicherung des Beklogten

vornohm, muß sich ciie Kiogerin cios in ciiesem Zusommenhong eriongie
Wissen ihres Ehemonnes ols eigenes zurechnen lossen.

Der Ehemonn der Klögerin erlongte die fur g 852 BGB moßgebliche

Kenntnis mii dem Schreiben der S. vom 25. Mörz'1982, dos ihm om

26. Mörz19B2 zvging.

ln diesem Schreiben teilte die S. dem Ehemonn der Klögerin mit, der
Konkursverwolter hobe sie in der letzten Glöubigerousschußsitzung

dovon unterrichiet, do{) er den Kredit in Höhe von 1.000.000,- DM ous der
gesomten Vermögensmosse nicht zurückzohlen könne. Mit der Auf-

forderu n g, zu r Abwend u n g der Verwertu n g der g egebenen Sicherheiten

den Beirog von 1.000.000,- DM zv zohlen, wor der Hinweis verbunden,

wegen dieser lnonspruchnohme gegebenenfolls gegen den Beklogten

vorzugehen.

Domitwußte der Ehemonn der Klögerin, dofl der Beklogte seine Zusoge,

die Kon ku rsmosse werde o usreichen, u m den Kred it zu rückzuzo h len, nicht

einholien konnte und dofJ ihm bzw. seiner Ehefrou ein Schoden entstehen

würde. Die Kenntnis der genouen Höhe des Schodens ist dobei nicht

erforderlich (BGH NJW 60, 3B0l; ouch über dos schödigende Ereignis,

nömlich dos Verholten, des Beklogten, wor sich der Ehemonn im kloren,

wobei die genoue Kenntnis vom Kousolverlouf in Einzelheiten für den

Hoftung des Steuerberqters
- Pflicht zur Belehrung über Fehler in den eigenen Arbeiten

- Anmerkung
(LG Hildesheim Urt. v. l0.3.l9BZ - 3 0 551/86, rkr.l

Leitsotz (d.Verf.l:

Die Belehrungspflicht über Fehler in den eigenen Arbeiten entfollt, wenn
der Mondont wöhrend des Loufs der Primörveriöhrung einen onderen
Steuerberoter mit der Erledigung seiner steuerlichen Belonge beouftrogt
und dieser von dem zugrundeliegenden Sochverholt Kenntnis erlongt
oder infolge von Fohrlössigkeit nicht erlongt.
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Veriöhrungsbeginn nicht gefordert wird (BGH VersR 6.l, 910). Die Ver-

iöhrung begonn mithin om 26. Mörzl992.

Die Veriöhrung wor ollerdings zeitweilig oufgrund der durchgeführten

Verhondlungen gehemmt ($ 852 Abs.2 BGB). Der Begriff derVerhondlung
im Sinne des $ 852 Abs. 2 BGB ist weit ouszulegen (BGH NJW 83,2075,
20761. Dorunter ist ieder Meinungsoustousch über den Schodenfoll zu

verstehen, der zwischen Berechtigtem und Verpflichtetem stoftfindet,

wenn nicht erkennbor iede Verhondlung über Ersotz obgelehnt wird
(BGHZ 93, 64, 671, sich clso der Verpflichtete ouf Erör'terungen einlößt
(BGH VersR 59,34,36) und der Berechtigte doher dovon ousgehen konn,
doß sein Begehren nicht endgultig obgelehnt wird (Münch. Kommentor

Medens, S 852 Rondnr.65; Soergel-Zeuner, Rondnr. 26zu $ 852 BGB). Als

Entgegnung ouf dos Schreiben des Ehemonnes der Klögerin vom
26.Mörz19B2 teilte der Beklogte mitSchreiben vom 1. Aprill9B2 dem Ehe-

monn der Klögerin mit, dieser möge notfolls seine Hoftpflichversicherung
in Anspruch nehmen. Noch diesem Schreiben konnte die Klogerin dovon
ousgehen, do0 zu diesem Zeitpunkt eine endgültige Ablehnung des
Ersotzonspruches durch den Beklogten nicht beobsichtigt wor. Am

1. April 1982wor die Veriöhrung domit gehemmt, wobei die Wirkung der
Hemmung ouf den Zeitpunkt der lnonspruchnohme, hier den 26. Mörz
1982, zurückgreift (vgl. BGH VersR 59, 34361, die Verföhrung olso von
Beginn on gehemmt wor.

Allerdings douerte dieser Schriftwechsel nur bis zum 26. April l9B2 und
endete mit einem Vorschlog zum mündlichen Gespröch seitens des
Beklogten in dessen Schreiben vom 26. April 1982. Der nöchste Schrift-
wechsel begonn erst om 12. Juli l9B2 und douerte bis zum 19. Juli 1982.

Die Hemmung der Veriöhrung endet, wenn die Verhqndlungen ,,ein-
schlofen", d. h. sobold ous der Sicht des Berechtigten noch Treu und
Glouben der nöchste Schrittspötestens zu erworten wöre (BGH NJW63,
492; VersR 67, 502i Soergel-Zeuner, $ 852 Rondn r. 271. lnsoweit ist von
Bedeutung, doß zwischen dem Schreiben des Beklogten vom 19. Juli l9B2
und derZchlungsoufforderung derKlögerin vom ll. Mörzl9B3 kein Schrift-

wechselzwischen den Porteien stofifond. Geht mon von einer Fristvon vier
Wochen noch dem 19. Juli l9B2 ous, binnen derer der nöchste Schritt zu

erworten gewesen wöre, so sind die Verhondlungen zwischen den Por-

teien mitdem lZ.AugusIl9B2ols eingeschlofen zu betrochten; der Louf der
Veriöhrung wor donoch bis zur erneuten Aufnohme der Verhondlungen
om ll. Mörzl983 nicht mehr gehemmt. Am T.Dezember l9B3 endete die
Hemmung oufgrund der Ablehnung der Ersotzonsprüche durch die
Hoftpflichtversicherung des Beklogten. Bis zur Klogeeinreichung om

Der Antrog on dos Finonzomt, den Einkommensteuerbescheid l9B2 zu

berichtigen, wor nur ein möglicher Weg, dos gesetzteZiel zu erreichen.

Diesen beschritien die Kloger mit Schreiben vom 2. Mörzl9BZ etwo ein

holbes Johr vor Eintritt der Veriöhrung. ln der Folgezeit unternohmen die
Klöger nichts bis zum 28. September 1987, ols sie bei der Beklogten

Ersotz für Hinterziehungszinsen verlongten. Zwischenzeitlich wor om

6. September l9B7 Veriöhrung eingetreten. Ausweislich ihres Berufungs-

vorbringens hielten es die Klöger nicht für ihre Soche, ,,imoginöre"
Veriöhrungsfristen zu überwochen. Diese Meinung ist iedenfolls donn
nicht zutreffend, wenn ein Fehler des vorongegongenen Steuerberoters

bei gewissenhofter Prüfung nohelog. Ausweislich des Schreibens vom

2. Mörz lgBZ konnie ihr neuer Steuerberoter den Vergleich vor dem

Finonzgericht. Er wußte doher, doß ein Finonzgerichtsverfohren

geschwebt hotte, in dem es um dieienigen Frogen ging, die ouch bei der
von ihm zu überprüfenden Veronlogun gl912von Bedeutung woren. Dem

neuen Steuerberoter mufJte sich die Froge oufdröngen, ob sich nicht ein

Fehler der Beklogten zu Losten der Klöger ousgewirkt hotte. Diese Froge

mit zu klören, wor ouch lnholt seines Nochbeorbeitungsouftroges. Vor-

sorglich hotte er doher den Ablouf der primören Veriöhrungsfrist fest-

zustellen und die Klöger ouf dieses wichtige Dotum hinzuweisen. Deren

Entscheidung wöre es donn gewesen, den Au{gobenbereich ihres

Steuerberoters um die Verfolgung des Regreßonspruches zu erweitern,

wie es ouch - verspöiet - geschehen ist. Die Klöger können nicht mit dem

Einwond gehödwerden, ihrem Sieuerberoter hobe zu wenig TeilzvrEin-
orbeitung in die komplexe Moterie zur Verlügung gestonden. Zwischen

dem negotiven Bescheid des Finonzomtes vom 20. Okt. l9BZ und der
Geltendmochung der Regre0forderung gegen die Beklogte logen

mox. nur 10 Toge; dos Schreiben der Klöger on die Beklogte dotiert vom

30. Okt. l9B7.Esist kein Grund ersichtlich, worum der Hinweis des Steuer-

beroters ouf den drohenden Ablouf der Veriöhrungsfrist und die Not
wendigkeit der Edeilung eines onwoltlichen Mondots nicht rechtzeitig

möglich gewesen sein soll, ouch wenn die Antwort des Finonzomtes noch

nicht vorlog. Wie die spötere kurze Beorbeiiungszeit erweist, hötte ouch

noch kurlristig die Unterbrechung derVeriöhrung in die Wege geleitet
werden können.

Die Klöger müssen sich Fehler ihrer onderweitigen Beroter zurechnen

lossen. Zwor dorf sich der Steuerberoter wöhrend des Mondotsverhölt-
nisses nicht oufgrund verschiedener Umstönde und Anzeichen dorouf
verlossen, der Mondont sei über den Ersotzonspruch und dessen Ver-

iöhrung wohl im Bilde. Er muß sich vielmehrvergewissern, ob derMondont
richtig informierl isf die Vorousseizungen der Belehrungspflicht wören
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Gröfe : NJW 1982,1288 l1219ll ous, doß die Belehrungsbedür|tigkeit

entfolle, wenn der Auftroggeber ,,noch rechtzeitig vor Ablouf der Ver-

iöhrungsfrist gerode wegen der RegreDfroge ondeweitig onwoltlich

beroien wird". DoD ols Grund für den Wegfoll der BelehrungsbedürFtig-

keit indes nur eine zwischenzeitliche onwoltliche Berotung in Betrocht

kommt, folgt ous der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht.

Gerode seine eigene im vorgenonnten Urteil ongeführte Entscheidung
( U rt. v. 23. 3.19V,1363 {1364 } ) zeigt d o0 o n derweiti g e Ken ntn is o usreich en

konn, ouch wenn sie nicht von einem Rechtsonwolt stommt. ln iedem Foll

reicht eine der onwoltlichen gleichstehende Berotung ous (BGH Urt. v.

8.5.1984, 2204lr. Diese ist bei der Berotung durch einen Steuerberoter

ohne weiteres gegeben, wenn es um steuerliche Probleme wie ouch um

Fro gen der berufsspezifischen Hoftu n g geht (vg l. O LG Fro n kfu rtlMo in U rt.

v. 19.3.l9BZ Stbs l9BB,43 (451).

Die Klögerverkennen überdies die Pflichten eines Steuerberoters, der,,mit

der Nqchbeorbeitung" eines bestimmten Steuervorgongs beouftrogt ist.

Steuerberotung im Sinne von $ 33 StBerG ist ein Teil der Rechisberotung,

wenn ouch grundsötzlich beschrönkt ouf die in $l StBerG oufgeführten

Tötigkeitsbereiche. Der Steuerberoter ist zur Rechtsberotung befugt,

soweit dies in unmittelborem Zusommenhong mit seiner Berufstötigkeit

steht {vgl. Gehre, StBerG l98l, $33 Rdnr. 14 m.w.N.}. Dobei konn der

Umstond, doß der Sieuerberoter des Klögers zugleich Rechtsonwolt ist,

oußer Betrocht bleiben; moßgebend furdie Berufsordnung und -pflichten,

die ouf ihn onzuwenden sind, ist der - hier steuerberotende - Schwerpunkt

seiner vertro glichen Verpf lichtun gen (vg l. BG H U rt. v. 21. 4.1982 - Gl 14 / 82
:BGHZB3, 328 (3321). Der Proze0bevollmöchtigte der Klöger wor ols

Steuerberoter noch dem von ihm beschriebenen genouen lnholt seines

Auftrogs verpflichtet zu prüfen, welche Moglichkeiten für die Klager

besto n d en, i h re Ei n ko m m e nste u ersch u I d zu r eduzieren. Ei n d e ro rtig er Auf-

trog löste eine umfossende Berotungspflicht ous, der Steuerberoter hot

o uch u n gef ro gt ü berwesentl iche, steuerl ich bedeutso me Einzel heiten u nd

deren Folgen zu belehren. Dies gilt erst recht bei steuerlich wenig bewon-

derten Mondonten wie - noch ihrem Vortrog - den Klögern (vgl. BGH U*.

v. 20.5.1982 LM BGB $625 Nr. l27l.Dobei besteht eine ollgemeine Ver-

trogspflicht, den Mondonten vor Schoden zu bewohren. Dies bedeutet

nicht ohne weiteres eine Berotung in Frogen ollgemeinrechtlicher 44
sondern beschrönkt sich ouf die in $ I StBerG genonnten Gebiete. Erkennt

o ber der Steuerberoter, doß der Mo ndo nt weitergehende rechtl iche H i lfe

benötigt, hot er ihn on einen Rechtsonwolt zu verweisen (vgl. BGH Urt. v.

5.6.1985 - Gl 33/85: NJW 1986,1050 (l05lll.

5. Dezember 1986 wor die Veriöhrungsfrist mithin zunöchst mindesiens

sechs Monote und noch dem7. Dezemberl9B3 nochmols knopp drei

Johre (bis ouf 3 Toge) geloufen. Mithin wor om 5. Dezember 1986 Ver-

iöhrung eingetreien.

Noch olledem ist ein etwoiger Anspruch der Klögerin ous $ 82 KO
(führendes Verfohrenl veriöhr[ die Kloge in dem führenden Verfohren

wor desholb obzuweisen.

ll. Zum verbundenen Verfohren (Aktenzeichen I 01440/88)

Auch diese Kloge ist unbegründet. Der Klögerin steht ouch ein Zohlungs-

onspruch gegen den Belklogten ous ihrem von derS. obgetrennten Recht

nicht zu.

l. Die möglicherweise fehlerhofte Bewertung des Vorrotsvermögens der

Gemeinschuldnerin durch die von dem Beklogten eingescholteten

Mitorbeiter der Gemeinschuldnerin, für die der Beklogte noch $2ZB

BGB einzusiehen hatte (BGH NJW 80, 551, und die ouf dieser

Bewertung fußende Betriebsfortführung durch den Beklogten sind

noch dem eigenen Vortrog der Klögerin nicht geeignet, einen

Schoclenersotzonspruch der Klögerin gegen den Beklogien ous $ 82

KO zu begründen. Dies ergibtsich ous den Dorlegungen des Sochver-

stöndigen. Donoch hot der Verkouf des Umloufvermögens einen

Betrog von 8,3 Mio und der Verkouf des Anlogevermögens einen

Betrog von 11,2 Mio DM erbrocht, wöhrend eine früher eingeleitete

Liquidotion der Gemeinschuldnerin für beide Vermögensorten nur

einen niedrigeren Wert erbrocht hötte, weil donn der eigentliche

ökonomische Wert der Gemeinschuldnerin in Form von Kunden- und

Lieferonienbeziehungen banr. dem Wert einer existierenden Orgoni-

sotion und dem Mitorbeiterstomm nicht hötte reolisiertwerden können.

Diesen Ausführungen des Sochverstöndigen D. ist die Klögerin nicht

entgegengetreten. lm Gegenteil' Sie selbsi lößt unter Berufung ouf

die privotgutochterlichen Ausführungen des Dipl.-Koufmonns S. vor-

trogen, ,,dos Ergebnis ous der Verwertung des Vorrotsvermögens bei

Gesomtobgobe on die Nochfolgegesellschoft (seil besonders erfolg-

reich" gewesen. Eine möglicherweise fehlerhofte Bewertung des Vor-

rotsvermögens hot sich mithin noch dem überzeugenden Gutochten

des Sochverstöndigen nicht schödigend ousgewirkf vielmehr hot sich

gerode die Gesomtobgobe eines orbeitenden Betriebes ols erfolg-

reiches Konzepi bewöhrt. Es steht ou0er Zweifel, doß eine (sofortigel

Liquidotion der Gemeinschuldnerin zu einem weitous geringeren

Ertrog und domit zu einem höheren Forderungsousfoll gefUhrt hotte.
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Dieswöre insbesonderezum NochteilderS. gewesen, die sich beider
Gemeinschuldnerin mit Krediten von 2,45 Mio DM engogiert hotte.

2. Die Fortführung des Betriebes der Gemeinschuldnerin log desholb im

besonderen lnteresse der S. und wor von dieser selbst gewollt. Dies

ergibt sich ous dem eigenen Vodrog der Klögerin und den von ihrvor-
gelegten Anlogen. So teilt die S. mit Schreiben vom 4.Dezemberlg80
den Vorstönden der W.-Bonk mit'

,,2.2. sind bereits bei der Firmo 300 Arbeitskröfte freigesetzt worden.
Es ist domit zu rechnen, doß kurlristig, d.h. in den nöchsten
2 - 3 Monoten, die verblieben en 220 Beschoftigten ihre Arbeitsplötze
verlieren, wenn sich dos von uns erorbeiteie Konzept zur Fofführung
der Firmo nicht verwirklichen loßt.

Hiniergrund unserer Bemühungen ist hierbei keineswegs unsereigenes
Kreditengogement von co. DM 3,25 Mio., dos ols ungeföhrdei
betrochtet werden konn, sondern vielmehr unsere Sorge um die wirt-
schoftliche Situotion im Roume N. Bei Freisetzung sömtlicher bisher in

der Firmo H. beschöftigten Arbeitnehmer ergibtsich fur N. eineArbeiis-
losenquote von über l0 o/0.

Bei den Beschoftigten der Firmo hondelt es sich zum überwiegenden
Teil um longiöhrige Kunden und Mitglieder unseres Houses. lnsofern
werden unsere Bemühungen um Erholtung der Firmo gerode von
unseren Mitgliedern und Bürgern mit sehr viel Erwortung verfolgtl'

Doß die Fortfürhung des Beiriebes der Gemeinschuldnerin ein gerode
von der S. verfolgtes Konzept wo6 ergibt sich ous dem Protokoll der
Glöubigerousschußsitzung vom 16. Dezember 1980, on der fur die S.

HerrT. dos,,von ihm ongestrebte Konzept, nömlich Weiterführung des
Betriebes in Form einer neu zu gründenden Firmo mit co. 300 Arbeit-
nehmern". ln dem Protokoll heißt es weiter: ,,Herr T. schlogt vor, den
Betrieb bis zum 30. Mörz l9Bl weiterloulenzv lossen, um Zeitfürweitere
Verhondlungen zu gewinnenl'

Die S. wirkte on der Verwirklichung des Konzeptes, den Betrieb der
Gemeinschuldnerin zu erholten, ouch selbst mit, wie sich ous der
Dorstellung des Herrn T. lout Protokoll der Gloubigerousschußsiizung
vom 9. Mörz l98l ergibt. ln dieser Sitzung berichteie Herr T. über den

,,Stond der Verhondlungen hinsichtlich der Uberleitung ouf eine neue
Firmo".

Unter diesen Umstönden isi es demnoch der S. verweh4 eine Pflicht-

verletzung des Beklogten im Sinne des $ 82 KO ouf die Fortfuhrung des
Betriebes der Gemeinschuldnerin zu stützen, weil die S. selbst die
Betriebsfodführung ous eigenem lnteresse wünschte und on dem

8.3.1977 AnwBl.l977,506 (5,07llt ferner hoi er ihn über die hierfur gelien-
den Veriöhrungsvorschriffen oufzuklören (BGH Urt. v. 20.1.1982, 1285
11286l. Kommt er dieser Verp{lichtung nicht noch, hot er den Mondonten
noch 5 249 BGB so zu stellen, ols wöre die Veriöhrung des Primöron-
spruchs nicht eingetreten. Der sekundöre Schodenersotzonspruch ent-
steht indes nicht schon durch die den Regreßfoll ouslösende Pflichverlet-
zungt sondern seizt eine neue Pflichtwidrigkeit des Beroters, eben den
unterlossenen Hinweis ouf die eigene Hoftung und deren Veriöhrungsfrist,
vorous (BGH Urt. v. 25.3.1987 VersR l9B7,7lB ,.7190. 

Es fehlt on einer
schuldhoften Verletzung der Sorgfoltspflicht, wenn die unterlossene
Belehrung in die Zeilvor Bekonntwerden des Urteils des Bundesgerichts-
hofs vom 2}.l.lg12follt (BGH Urt.v.27.ti.tg\2- Gl 1986, 2Z: EWIR S 68
StBerG 1/86,297 Gröfe :8G1296,2901. Die Zeit noch Beendigung des
Mondots bleibt unberücksichtigt, weil die Belehrungspflicht mit dem Ende
des Mondots entföllt (vgl. BGH Urt. v. lB.9.1986 NJW 1987,3261. Diese
beiden zeitlichen Komponenten sind im vorliegenden Foll irrelevont.

Es konn dohinstehen, ob insbesondere die Verfugung der OFD Köln vom
9..l.1986 der Beklogten ousreichenden Anloß gob zu überprü{en, ob sie
nicht durch den unterlossenen Einspruch einen Fehler zulosten der Klöger
begongen hotte. Auch die pflichtwidrige Unterlossung eines entspre-
chenden Hinweises wöre für die Beklogte unschödlich gewesen, do die
Klöger noch vor der Veriöhrung des primören Ersotzonspruchs keiner
Belehrung mehr bedurFten. Noch ollgemeinerAnsicht ist eine solche ent-
behrlich, wenn der Mondont noch rechtzeitig vor Ablouf der primören
Veriöhrungsfrist gerode wegen der RegreDfroge, insbesondere onwo lt-
lich, beroten wird (BGH Urt. v. 20j]982 - GIB/82:ZP 82,451m. Anm.
Gröfe: NJW 1982,1288 fl2891,Ufr.v.24.2.1982 - Glll/82: NJW 1982,
]532 (1533)). Dobei ist es unerheblich, ob dos Auftrogsverhöltnis wöhrend
der primören Veriöhrungsfristfortbestond oder in dieser endete (BGH Urt.
v.l.l0.l9BZ NJW 1988,2651266ltlr. Die Klöger meinen nun, sie seien ouch
noch dem Wechsel des Steuerberoters belehrungsbedurftig geblieben.
lhr Prozeßbevollmöchtigter sei ,,nur mit der rein steuerlichen Nochbeor-
beitung der Einkommensteuersoche l9B2 befoßt" gewesen. Ein onwolt-
licher Auftrog, die Regreßfroge zu prüfen, sei ihm nicht erteilt worden. lm
übrigen komme es ouf ihre iotsöchliche Kenntnis und nicht dorou{ on, ob
sie die Kenntnis bei pflichtgemößer Berotung durch den olten und/oder
neuen Beroter hötten erlongen können oder müssen.

Die Klöger übersehen bei ihrer Argumentotion, do0 Kenntnis von der
Regrefl- und Veriöhrungsfrist nicht etwo nur donn gegeben sein konn,
wenn ein Rechtsonwolt zu deren Prüfung eingescholtet ist. Zwor fuhrt der
Bundesgerichtshof im Urteil vom 20.1.1982|G18/82:ZlP 82,451 m. Anm.
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(BGH Un. v. 20.1.1982 - Gl B/92:Z\P 82,451m. Anm. Gröfe : NJW
1982, 128 5 u n d I 2BB, U n. v. 24. 2.1982 - Gl 11 / 82 : NJW 1982,1532, U rt.

v.26.5.1982- Gl12/82: NJW 1982,22561. Der Louf derVeriöhrungs-
fristgem. $ 68 StBerG beginntvielmehr bereiis mitdem Schodeneintritt,
do nunmehr der Schoden im Wege einer Fesistellungskloge geltend
gemocht werden konn. Der Zeitpunkt des Schodeneintritts und domit
der Anfong der Ver[öhrungsfrist ist ollerdings ie noch der Art des ent-
stondenen Schodens unterschiedlich zu bestimmen (BGH Urt. v.

27.11.1985 - Gl ]986,27 : EWIR $68 StBerG l/86,297 Gröfe :
BGHZ 96,290 unier ousdrücklicher Aufgobe der in der Entscheidung
vo m 20. 1.19 82 - Gl B / 82 :ZlP 82, 451 m. An m. G röfe : N JW I 982, l2B5
insoweit verlretenen Auffossu n g l.

Die Klöger reklomieren im vorliegenden Foll den Schoden, der dorous
entstonden ist, doß bei der Steuerveronlogung l9B2 DM 38.354,-
Schuldzinsen nicht ols Betriebsousgoben vom Finonzomt onerkonnt
wurden, wos zu einer Verringerung der Einkommensteuerlost der
Klöger in Höhevon DM 20.151,68 gefuhrt hotte. Beieinem vorsorglichen
Einspruch der Beklogten gegen den Bescheidlgl2hötte - mitgewisser
Wohrscheinlichkeit - die Regelung gemöD Vergleich beim Finonzge-
richt vom 4.12.1986 ouch noch ouf die Veronloqun g1982 ongewondt
werden können, wos zu der vorgenonnten Steuerreduzierung gefuhrt
hotte. Hinsichtlich der unter Vorbeholt der Nochprüfung ergongenen
Bescheide l9B3 und l9B4 erreichten die Klöger eine Neufestsetzung
noch Mo0gobe des Vergleichs. Do der Bescheidlgl2weder eine nur

vorlöufige Festsetzung gem. $165 (llAO enthielt noch unter dem Vor-

beholt der Nochprüfung noch $ 164 n AO erging, wurde er mit Ablouf
der Einspruchsfrist bestondskröftig. Domit wor der Schoden der Klöger
entstonden. Der Berichtigungsontrog der Klöger vom 2.3.1987 stellte
nur den Versuch dor; die Rechtskroft zu durchbrechen. Dem oblehnen-
den Bescheid des Finonzomtes vom 20.10.1982 kommt doher keine
eigenstöndige Bedeutung zu. Es bleibt bei der mit Ablouf der Ein-

spruchsfrist in Gong gesetzten Veriöhrungsfrist.

2. Die Klöger begründen ihre Forderung ohne Erfolg mit einem
sekundören Schodenersotzonspruch. Der sekundöre Ersotzonspruch
ist nicht mehr zur Entstehung gelongt. Ein Steuerberoter ist wie ein

Rechtsonwolt (vgl. BGH Urt. v.26.2.1985 NJW l9B5,ll5l fl521, Urt. v.

1.10.19 87 N JW I 9BB, 265 1266ll verpf I i c htet, sei n e n Mo n d o nte n o uf d ie

Moglichkeit seiner eigenen Hoftung hinzuweisen, wenn es für ihn ous
begründeien Anholtspunkten wohrscheinlich ist, doß er einen Fehler

mit Schodensfolgen für den Mondonten gemocht hot (vgl. BGH Urt. v.

Konzept der Fortführung des Betriebes moßgeblich mitwirkte 19242

BGB). Diesen Einwond muß sich die - ous obgetretenem Recht der S.

vorgehende - Klögerin entgegenholten lossen ''5404 BGB).

3. Die Klögerin konn einen Schodenersotzonspruch ferner nicht ouf $$ 60

Abs. I Zil+.6,82 KO mit der Begründung stützen, der Beklogte hobe den

durch die Poolbonken der Gemeinschuldnerin gewöhrten Kredit über

2.000.000,- entsprechend dem Beschluß des Poolbeirotes vom

16. Dezember l9B0 ,,vorrongig vor ollen bisher entstondenen Verbind-

lichkeiten" befriedigt. Denn dieseranrischen den Poolbonken und dem

Beklogten getroffenen Vereinborung über die Vorobbefriedigung des

2.000.000,- DM-Kredits hot die S. mit Schreiben vom 14. Jonuor l98l
schriftlich ousdrücklich zugestimmt. ln diesem Schreiben hot die S.

gebilligt, doß ,,der Kredit vor sömtlichen übrigen Verbindlichkeiien on

dem Vermögen des ous Lieferonten und Bonken .... gebildeten Pools

im Gleichrong mit höchstens 2.000.000,- DM Lieferontenforderungen,

die noch dem 16. Dezember l9B0 ous Worenlieferungen on die

Gemeinschuldnerin entstonden sind, obgesichert" wird und doß,,vor
Rückzohlung dieses Mossekredites keine Poolcusschüttungen erfol-
gen dürfen und keine onderen Krediverbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituien ousgeglichen werden. Dies gilt ebenfolls für den von

der S.-Kosse N/R gewöhrlen Mossekredit von rund 1,3 Mio. DM". Do

die S. mithin mit der Vorobbefriedigung des 2. Mio DM-Kredits ein-

verstonden gewesen ist, konn die Klogerin dieses Vorgehen dem

Beklogten nicht ols Pflichverletzung vorwerfen.

4. Schließlich hot sich der Beklogte ouch nicht dodurch schodenersotz-
pflichtig gemochi, doß er Lieferontenverbindlichkeiten, deren Summe

die Klogerin mit 27.000.000,- DM ongibt, vor der Dorlehensrück-

zohlungsforderung der S. und nicht etwo gleichrongig onteilig erfullt

hot. Soweit nömlich die Lieferontenverbindlichkeiten spöter ols die
Forderung der S. entstonden sind, durtte der Beklogte diese ,,Neu-
Mosseschulden" ohne Verschulden vorrongig tilgen, weil er bis zu dem

Urteil des BGH vom 15. Februor 1984 lTlP 84, 612 ffl mit der gonz

herrschenden Meinung in der Literotur (Nochweis in BGH, o.o.O.,
ZIP 84,614l ohne Verschulden die Auffossung vertreten durlte, neue

Mosseschulden nöhmen nicht on der Vedeilung noch $60 KO teil,

sondern seien vorweg zu tilgen. lnsoweit liegt demnoch eine schuld-

hofte Pflichtuerletzung des Beklogten nicht vor.

126
.l39



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberolende Berufe Gl 8/89 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 8/89

Gl Hinweise Hoftung des Steuerberolers
- Belehrungspflicht bei Fehlern in den eigenen Arbeiten
(OLG Homburg Urt. v.12.4.1989 - B U 231lBB, rkr.l

VielfA ltige Steuergesto ltu n gsmög I ich keiten werden i n dem U msotzsteuer-

kongreß-Bericht l9BB/89 ongesprochen, Sieuervorteile durch Umsotz-

steuer-Wo h I rechte, Mißbro uch von Gesto ltu n gsmög I ich keiten, Rechts-

geschöfte zwischen nohestehenden Personen, grenzüberschreitende
Leistungen etc.

Die in dem Kongre0bericht veröffentlichten Beitröge und Diskussionen

wollen und können dem Steuerberoter bei der Erfüllung seiner Berufs-

pflichten helfen.

U msotzsteuerkon g reß-Bericht 19BB / Bg 2Wo h I rechte u nd Gesto ltu n gs-

möglichkeiten im Umsotzsteuerrecht", Verlog Dr. Otto Schmidt KG 1989,

276 Seilen, DM 86,-.

Die Schriftenreihe ,,Der Rechts- und Steuerdienst" legt ols Heft 68 eine
Arbeit von Sobine Temminghoff, Lohnsteuerpflichtige Zuwendungen on
Arbeitnehmer, vor Verlog Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1989,132 Seiten,

DM 38,_).

Die ous der Dissertotion hervorgegongene Schrift befoßt sich mit den
neben loufenden Bezügen on Arbeitnehmer haufig gewöhden Zuwen-
dungen. Sie untersucht die gegenwörtige Besteuerungsproxis der Finonz-

verwoltung im Hinblick ouf den gesetzlichen Arbeitslohniotbestond.
Die Anderungen des Steuerreformgesetzes 

,l990 
sind bereits berücksich-

tigt worden. Aus dem ABL der Zuwendungen' Arztliche Versorgung -
Berufsbekleidung - Deputote - Essensgewöhrung - Firmenwogen -
Gelegenheitsgeschenk - Houstrunk - lncentive-Reisen - Johreswogen

- Koniinenroum - Mietzins - Nettolohnvereinborung - Optionsrecht -
Personolroboit - Sportonloge - Trinkgeld - Vermögensbeteiligung -
Woh n u ngsbo udo rlehen - Zu ku nftssicheru n gsleistu n g.

Leitsötze (d.Verf.):

l. Der Mondont ist nicht mehr belehrungsbedürltig, wenn er den Fehler

des Steuerberoters und die Veriöhrungsloge kennt. Es ist gleichgültig,

wie er zu dieser Kenntnis gelongte.

2. Der Auftrog on einen neuen Steuerberoter zur ,,Nochbeorbeitung"
einer Sieuerueronlogung verpflichtet ihn ouch zur Belehrung über

Fehler des Vorberoters, wenn solche bei gewissenhofter Prü{ung nohe-

liegen.

3. DerVorberoter muß nicht über Fehler in den eigenen Arbeiten und den

Lo uf der Veriö h ru n g evtl. Sch odenersotzo nsprüche beleh ren, wen n der

Mondont einen neuen Steuerberoter mit der,,Nochbeorbeiiung" der
schödigenden Steuerveronlogung beouftrogt hot.

Aus den Gründen:

Die Berufung der Klöger ist zulössig. Sie ist indes nicht begründet. Die

Klöger verlongen von der Beklogten ohne Erfolg Ersotz desienigen

Schodens, der ihnen möglicherweise dodurch entstonden ist, dofl die

Beklogte den Einkommensteuerbescheid l9B2 bestondskröftig werden
ließ. Den Klögern siehtwederein primörer noch ein sekundörerSchoden-
ersotzo nspruch zu. Der pri mö re Ersotzo nspruch isi veriö h rt, der seku n dö re

nicht mehr entstonden.

l. Der primöre Ersotzcnspruch gegen die Beklogte, wenn er denn

bestond, ist veriöhrt. Zutreffend geht dos Londgericht dovon ous, doß

es ouf die Froge, ob der Beklogten eine schuldhofte Verletzung ihrer

Pflichten ols Steuerberoterin vorzuwerfen ist, nicht onkommt. Der

primöre Schodenersoizonspruch veriöhrte noch 568 StBerG om

6.9.1987 d rei J o h re noch Rechtskroft des Ei n kom m ensteuerbescheides

l9\2.Yor diesem Zeitpunktwurde er nicht gerichtlich geltend gemocht
($ 209 BGBI, dieVer[öhrungsfrist mithin nicht unterbrochen. Dievon der

Beklogten erhobene Einrede der Veriöhrung greift durch.

Es ist unerheblich, ob der Auftroggeber einen Fehler seines Steuer-

beroters und den dodurch verursochten Schoden kennt oder nicht
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gebers ouf Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem Rechtsonwolt
bestehenden Verlrogsverhölinis, dessen Veriöhrung S5l BRAO regelt, ist

ein rein vertroglicher Anspruch, der sich in der Regel nicht zugleich ous

dem Gesichtspunkt der unerloubten Hondlung herleiten lAßt. Desholb
mufJ eine ouch nur entsprechende Heronziehung des $ 852 Abs. 2 BGB

von vornherein ousscheiden.

Gegen den Beklogien isi ouch kein sogenonnter sekundörer Schoden-
ersotzonspruch gegeben, der in der Regel erst drei Johre noch dem
Primöronspruch veriöhrt. Ein Sekundöronspruch konn entstehen, wenn
der Anwolt es unierlö0t, den Mondonten ouf den Regreßonspruch und
seine Veriöhrung hinzuweisen. Dieser Anspruch setzt iedoch vorous, doß
der Eintritt der Veriöhrung des Primöronspruchs ouf der Verletzung der
Belehrungspflicht beruht (BGHZ 94,380,39,l). Dos ist hier nicht der Foll.

Selbstwenn der Beklogte es unterlossen hoben sollte, den Klögerouf den
Reg reßo nspruch h inzuweisen, so beru ht doch derVeriö h ru n gseintritt n icht

ouf dem unterlossenen Hinweis. Denn der Klöger wurde bereits im

Sommer l9B3 wegen seines gegen den Beklogten gerichteten Ersotzon-

spruch onderweitig onwolilich beroten. AufJerdem hot er im Juli l9B4 dem
Beklogien wegen dieses Anspruchs den Streitverkündet. Wenn er gleich-
...^Ll l^^ D-:*:---^^-..-L L^.r".^-::.L-^- l-.^-^- -^ l-^-..Lr -l -.^ -:^Lr -....[w(Jr il LJU| r rilriluluilsPluLlr ilur vgllqliltiil ru55(,ilr 5(J ucrulll uus nlLlil uur

einem unterlossenen Hinweis des Beklogten.

Der Klöger hot schlie0lich ouch keine Anholtspunkte dofur vorgetrogen,
dofJ es dem Beklogten unter dem Gesichtspunkt der unzulössigen Rechts-

ousübung verwehrt sein könnie, sich ouf die Veriöhrung der Kloge-
forderung zu berufen.

Anmerkung:

Die Entscheidung des BGH bestötigt die bisherige Rechtsprechung,

wonoch Verhondlungen anrischen dem Anspruchsteller und dem StB,WP
oder RA nicht zur Hemmung der Veriöhrung führen (BGH Glll/l2:ZlP
1982,116; NJW 1955, lB34; Stoudinger - Dilcher 9202,18, MK - von
Feldmonn 9194,16 und $ 202,9L

Abfindungsvergleich

- Anwoltskosten

Allgemeine,Auftrogsbedingungen d, Wp
- Ausschlußfrist. 5 9 Abs. 3 Nr. 1

Anderkonlo
- des Notors

- Verrechnung mii Gebührenforderung

Anlogeberotung

- lmmobilienkouf 
,l980

- Liquiditötsbelostung

- Pflicht zur -
* Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunftsvertrog

- stillschweigender Abschlu0

- Veriöhrung

- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflichl d. SIB/Wp/RA

- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöttsmonn
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen

Berichtigung ($lZ3 I,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeiisergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO

- Buchholtungsunierlogen

Beweislosl, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Dritthoftung

- Grundstücksbewertung, lnformotion
d. Mondonten

- Testot

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslosl f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen

- Vernichtung von -
Dritthoftung

- Anwoltsvertrog

- Bilonzerstellung

- Sochwolterhoftung

- ous Testot

89, 2

89, 36
lLs)

89, 50
(LS)

89,36, 73

89, 25
89, r25,130

BB, 22

89,2, 36

Freie Mitorbeiler
- Abgrenzung Arbeitnehmer

Fristenkonlrolle

- Ausgongskonirolle, Fristenkontrollbuch

Honororonspruch

- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen

- Dotenübertrogung, I32 StBGebV

- Gebührenrohmen
: neue Umsotzsteuererklörung

- Gegenstondswerl
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororyorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unierschrift

- Sochverstöndigen gutochten

- des Wirischofisprüfers
: Anwendung der StBGebV

Kousolitöt

- wirlschoftliche Vorteile bei
steuerlichen Nochteilen

Konkursverwoher, Hoflung des

- Betriebsfo*führung

- Unterrichiung über wirtschoftl. Loge

- Verteilungsverfohren bei Mosseschuld,
neue Rechisprechung

Koslen d. FG-Prozesses

- Kostenp{licht d. SiB.

Kündigung des Mondots

- ous wichtigem Grunci

Iohnsteuerhilfeverein

- Berotungsstellenleiter, Steuerfochgehilfe
: Holbtogsiötigkeit, 523 Abs.3 StBerG

Mondontengelder

- Anderkonto des Notors

- Verrechnung mit Gebührenforderung

Miwerschulden

- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Nochbesserung

- Kosten der -, 5 633 Abs. 3 BGB

Nolor
- Anderkonto

- Belehrungspflicht
: über Versieuerung eines Spekulotionsgewinns

- Dorlehensouszohlung ohne ersirongige
Grundschuld

- Eigenveronfwortlichkeit

- E*eilung einer vollstreckboren Ausfertigung
: Prüfung moierieller Frogen

- Hinzuziehung von Mitorbeitern

Proxiswert

- Abschreibung eines erworbenen -
- l0löhrige Umsotzbeteiligung, Bewertungsrecht

Prospehhoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

89, 72

89, 94

89,
89,
89,
89,

94

50
rLst

72
Itsl

89,

89

B9

89, 34
89, 34

89, 73
89, 73
89, 73
8? 36

(tsl
89,
89,
89,
89,

JJ
33

89,
89,

89, 42
89, 89
8? 8e

89, 22

89, t2

33
34
41

ll6

34
r09
llr
lll

89, r00

89, r33

89, 87

öY, lv'/

89, t22

89, 50
89, 72

89,50,73
ILSI

89, 73

89, I 16

89, 28
89, 30

89, 95

89, 2
89, 95

89, 36
ILSI

89, 30

89, 39
89, 39

89, 3
89, 95
89, 3
89, 95

82 50
(LSI

89, 94
89, 50

(LSl

89, 94
89,1Q2
89,102
89, 94

89, I 09
89,122

89, 62
89, 2
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Rechtsbeistond

- Konkurs des -
- Sozietöt mit Anwoltsnotor

Sochwolterhoftung

Sochverstöndiger

- Abweichung von Sochverstöndigengutochten

Schoden

- Anlogeberoiung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich

- bei Fomilienunternehmen

- Geldbuße/-strofe

- erstrongige Grundschuld

- bei verbundenen Unternehmen

- unrechtmößiger Vermögensvorfeil

Sozietöt

- Anwoltsnotqr u. Rechtsbeistond

- Außenprüfung d. unzustöndiges FA

- Gewinnfeststellungsbescheid on einen Sozius

- Gewinnfeststellungserklörung

Steuerberolungsgeselz
- $23 Abs.3
: Holbtogsiötigkeit

- s57
: Wi rtsch ofts berotu n g,

Anlogenem pfehlung

Steuerberolungsverlrog

- Auflösung des -: fristlose Kündigung

- lnholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten

- Möngelbeseitigung

- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestohungsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Berotung zu gesetzeswidriger Proxis

- Einbringung einer Einzel{irmo in eine GmbH

- unenigeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $328 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steued. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Mindenrrohn{löche

- Plonungsönderung

- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Verlöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung. $12 ll

Veriöhrung, $51 BRAO

- Anologie zu EB52 Abs. 2 BGB

- Wiederholung der Einrede

Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u nd Veriö h ru n g svo rsc h rift ( Seku n d ö ro ns p ru ch )

: Anloß zur Prüfung u. Belehrung

: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspflicht

- Kenntnis d. Fehlers und d. Veriöhrungsloge
- Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Nochbeorbeitungsouftrog on Kollegen
: schuldhofte Verlelzung der -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopitolonloge
: Konkurs
: Verlusi der 7b-AfA
: Zohlung d. Sieuer

Veriöhrung, Schodenersolzonspruch
{$51o WPO)
- Sleuerberotun g d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer"

Veriöhruns ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Veriöhrung, $ 852 BGB, 82 KO

- Kenntnis des Vertreters

- Veriöhrungshemmung, $ 852 Abs. 2 BGB
:,,Einschlofen" von Verhondlungen
: Meinungsoustousch

Verschulden

- durch Kollegiolgerichtsenischeidung

Versicherungsschulz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigep{lichtverletzung

- Bindungswirkung d. Hoftpf lichturteils

- wissentl. Pf lichtuerletzung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, $12 WG

Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wi*schoftsprüfer
- Befongenheit, $319 HGB

- Verdocht d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen

- on Houptobschlußübersicht und
Umbuchungslisie

- Konkurs des Mondonien

Zustellung

- on StB oder Mondonien

BGH v. 19.3.1987 - |XZR166/86

BGH v. 10.8.1987 - NotZ 4/87
: NJW 1988,208

BGH v. 28.l.l9BB - lXZR102/87
:tNM19BB,472
BGH v. 3.2.19BB - lVo ZR 196186
: StB l9BB, 312

BGH v. l1. Z. l9BB - ll ZR 232/87
: BB l9BB, 1992
: NJW 1989,293
:WuB IVA g276BGB 1.88 Huff
: ZIP 1988, l58l
: WM 1988, 1535
: Jvbl999,324

89,73, 82

89, 125,130
89, 5
89, 82

89, r25, r30
89, 28

89, 28

89, 89

89, r33

89, r33

89,104

89, 50
{LS}

89,51
89,2,51
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89,122
89, 72

89, 3

89, 6

89, 14

89,14, 44
89,45, 82

89, 5
AO 15

89, 28
89, 14

89,109

89, 36
ILS)

89, 2
89. r00
89, 17

B? 50
(LS)

89, r00
89, 79

89
89
B9
B9

B9

89

87

36
{LSI

89, 23
89, 23
89, 99
89, 23

89, 46

Veriöhrung des Schodenersotzqnspruches
- Hoftung des Rechtsonwoltes S5l BRAO

- Anmerkung
(BGH Urt. v.15.12.l9BB - lX ZR 33/BBl

89,
RA

89,
89,

72
08
08
08

Leitsötze:

1. Es genügt, wenn der Beklogte die Einrede der Veriöhrung einmol

erhoben hof einer ousdrücklichen Wiederholung der Einrede in der
nöchsten lnstonz bedorf es nicht.

2. Die Veriöhrung vertroglicher Ersotzonsprüche noch $51 BRAO wird
nicht in entsprechender Anwendung von S 852 Abs. 2 BGB durch

Verhondlungen zwischen dem Auftroggeber und dem Rechtsonwolt

gehemmt.

Aus den Gründen:

Die Veriöhrung ist nicht dodurch gehemmt, doß die Porteien, wie der
Klöger in der Klogeschrift'vorgetrogen hot, seit l9B3 über den Schoden-
ersotzonspruch verhondelt hoben. Die Vorschrift des $ 852 Abs. 2 BGB,

wonoch die Veriöhrung durch Verhondlungen zwischen dem Ersotz-

pflichtigen und Ersotzberechtigten gehemmt ist, bis der eine oder der
ondere Teil die Fortsetzung der Verhondlungen verweigefl ist ouf die
Veriöhrung vertroglicher Ersotzcnsprüche noch g5l BRAO nicht onzu-

wenden. $852 Abs. 2 BGB gilt grundsötzlich nur für Schodenersoiz-
onsprüche ous unerloubter Hondlung.

Der Bundesgerichtshof hot diese Vorschrift zwor ouf die Ver[öhrung ver-

troglicher Ersotzonsprüche des Vermieters wegen Verönderungen oder
Verschlechierungen der Mietsoche noch $ 558 BGB entsprechend onge-

wendet (BGHZ 93,64 ff); dos loßt sich iedoch ouf den vorliegenden Foll

nicht übertrogen.

Die Anwendung des $ 852 Abs. 2BGB ouf die Ersotzonsprüche des Ver-

mieters wegen Verönderungen oder Verschlechterung der Mietsoche
beruht dorouf, doß diese Ersotzonsprüche des Vermieters sich in oller
Regel sowohl ous dem Miefuerfrog ols ouch ous unerloubter Hondlung
ergeben. Dos fuhrt einerseits dozv,doß ouch ouf den Deliktonspruch die
kurze Veriöhrungsfrisi des $ 558 BGB ongewendet wird, ondererseits hoi
dies zur Folge, doß ouch bei dem vertroglichen Anspruch die Bestimmung

des $ 852 Abs. 2 BGB herongezogen wird. Der Anspruch des Auftrog-

89,122

09
/J

39
l6
25

89. 50
(LS)

B? 50
{LS)

89, 50
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89, 50
{LSI

5l
E'

51
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BB, 22
89, 72,122

89, 37

89, 37
89, 37

89, 62
89,64,90

89, 62
89,62, 90

89, 50
{LSI

89, 5r

89,51
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88,
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89,

89,
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22

50
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33
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89,
89, 3
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89, 35Proxisübergobe gegen zehniöhrige Umsqtzbeteiligung/Bewertungsrecht

Wird fUr die Ubergobe einer Proxis ein unbedingter Anspruch ouf eine zehniöhrige
Umsotzbeteiligung erlongt, so ist derWef derJohresleistung gem. $ 15 Abs.3 BewG zu
schötzen. Der Kopitolwertderwiederkehrenden Leistungen ist noch den Regeln des $ l3
BewG zu ermitteln.
(BFH Beschl. v. 30.3.l9BB - ll R 48/87 - BFH NV 1989,2151

Steuerfochgehilfe ols Berotungsstellenleiter

I . Steuerfochgehilfen erfüllen regelmößig die für den Leiter einer Berotungsstelle eines
Lohnsteuerhilfevereins vorgeschriebene Quolifikofion einer houptberuflichen Tötig-
keitouf dem Gebiet des Lohnsteuerwesens, wenn sie noch Ablegung ihrerGehilfen-
prüfung mindestens drei Johre ihren Beruf ousgeübt hoben. Die Lehrzeit konn ober
ou{ die mindestens dreiiöhrige proktische Tötigkeit nicht ongerechnet werden.

2. AlshouptberuflicheTötigkeiti.S.des$23Abs.3StBerGistoucheineHolbtogstötig-
keit onzusehen.

{BFH Ud. V. 19.4.I9BB - VII R 85/82 - BFH NV ]989, 491

Vermögensverfoll des Rechtsbeistondes, Widerruf der Rechtsberotungserloubnis

l. Ein Widerruf der Rechtsberotungserloubnis ist grundsötzlich geboten, wenn der
Rechtsbeistqnd in ungeordneten wirtschoftlichen Verhöltnissen lebt oder in Ver-
mögensverfoll geroten ist. Ein solcherWiderruf setzt nichtvorous, doß sich die in der
Vermögenssituotion des Rechtsbeistondes gründende Gefohr bereits nochweislich
in einen Schoden verwirklicht hot.

2. DiegegenüberderRechtslogebeiRechtsonwölten(S15Nr.lBRAO)striktereWider-
rufsregelung bei Rechtsbeistönden {$$14 Abs.1,6 Soiz 3 der l. AVO zum RBerG}
bedeutet keine willkürliche Ungleichbehondlung zu Losten der Rechtsbeistönde.

3. Die Unterlossung der noch $15 Abs. lderl. AVO zum RBerG vorgeschriebenen
Auflerung der Kreispolizeibehörde fuhrt nicht zur Rechtswidrigkeit des Erloubnis-
widerrufs, wenn die Entscheidung derJustizverwoltung ouch bei ordnungsgemöfler
Beteiligung der Polizeibehörde in der Soche nicht onders hötfe louten können.

{OVG Rheinlond-Pfolz (Koblenz} Beschl. v.8. B.l9BB,6A 2/BB, RBeisto nd1988,223;vgl.
ouch BFH Urt.v.lZ,ll.l9B7 -VllRl2)/86-G|I?BB/2, betrifltdenWiderruf derBestellung
bei Konkurs des Steuerberotersl

AG Euskirchen v.20.8.1987 - 4 C227/87 89, 17

89, 34

89,108

89,109

89, 22

89, 22

89, IOB

89,122

öY, tzz

89, 94

89, 46

89. l0B

89, 87

IJ
7a

89

89

89, 79

89, 73

89, 22

82 39

89, 42
89, 5t
89, 44

89, lO2

89, 82

89,t1l
89, 34

89,

89,

89,

89,

R9

22
ILS)

89,90

aa

aE,

2

2

LAG Köln Urt.v.23.3.1988 -7 So1378/87
: StB 1989,45

89, 72

OVG Rheinl.-Pfolz lKoblenzl v. B.B.19BB - 6 A2/88 89, \22
: RBeistond 1988,223

VerwG München Urt.v. B.ll.l9BB - M 16 K88,1266 89, 72
: MittBl. WPK Nr. 133/89

Erloß Nordrhein-Westfolen v. Z. l. 1988

- s 0202-4-vc

122 143



10. August 1989
9. Johrgong,S.l22-143
tssN 017Z-1868

rJO

"J

lnholt Seite

@ Gerling-Konzern
Vertriebs-Aktien g esel lschoft

Abteilung Presse und lnformotion

Gereonshol5000 Köln I

Telefon, 102211 144-7 298

Verontwortlich fur den lnholt,

Rechtsonwolt Dr. Jürgen Gröfe,
Focho nwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung.

Gl Leitsötze

Veriöhrung des Schodenersotzonspruches
- Hoftung des Rechtsonwolts, $51 BRAO

- Anmerkung
IBGH Urt.v. 15.12.1988 - lX ZR 33/881

Hoftung des Steueöeroters
- Belehrungspflicht bei Fehlern in den

eigenen Arbeiten
(OLG Homburs Urt v.12.4.1989 - I U 231/881

Hoftung des Sleuerberoters
- Pflicht zur Belehrung über Fehler in den

eigenen Arbeiten

- Anmerkung
(LG Hildesheim Urt v. 10.3.1982 - 3 O 551/861

Hoftung des Konlrursverwolters
- Veriöhrung des Schodenersotzo nspruches

- Veriöhrungshemmung
(LG Bremen Urt v.ll.l0.l988 - I O 3478/86 und lO 1440/881
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